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5252 SPD/0045/2020 Verkehrsberuhigung an Schulen, Kitas und 

Spielplätzen; Antrag der SPD-Fraktion vom 

14.08.2020

15.2 SPD 10.09.2020 30.07.2021 Aktiv 2021-05-10 Ruppert Joachim 

Auf Haushaltsgenehmigung wird gewartet.

5424 SPD-Grün/0011/2021 Klimaschutzmanagement; Gemeinsamer 

Antrag der Fraktionen SPD/Grüne vom 

27.01.2021 (Eckwerteantrag)

15.6 SPD/Grüne 04.02.2021 30.07.2021 Vorbereitung 2021-04-14 Freihaut Siegfried 

Aufgrund der aktuellen Personalsituation in der Abteilung 220 ist die 

Fälligkeit auf den 31. Juli zu verlängern

5427 SPD/0053/2021 Ausweisung von Wohnbauflächen in den 

Stadtteilen Wiebelsbach und Kleestadt

15.2 SPD 04.02.2021 30.07.2021 Aktiv 2021-05-12 Ruppert Joachim 

Der Magistrat hat ein Büro beauftragt zur Findung eines 

Erschließungsträgers bzw. Projektpartners. Dies ist für beide 

Gebiete geschehen, da die internen Ressourcen in der allgemeinen 

Projektlage eng sind und weiterhin die Erwartungshaltung besteht – 

da beide Gebiete eher als klein zu bezeichnen sind – mit zwei 

Gebieten attraktiver für Interessenten sind. Dies auch, da 

zwischenzeitlich die fast alle neuen Projekte begleitet sind mit den 

Themenstellungen “moderne Energiekonzepte” und “bezahlbarer 

Wohnraum/ sozialer Wohnungsbau”.

4048 CDU/0006/2018 Bahnhofsvorplatz Wiebelsbach; 15.10 SPD/CDU,09 Magistrat 15.02.2018 30.07.2021 Aktiv 2021-06-15 Ruppert Joachim 

Letzter zu verhandelnder Punkt im Vertrag ist der Umgang mit einer 

laufenden Sanierung eines Bromacil-Eintrages durch die Bahn, der 

indirekt auch diese Fläche betrifft.

5253 Grü/0037/2020 CO2 Bilanz; Antrag der Fraktion "Bündnis 

90/Die Grünen" vom 25.05.2020

15.3 Bündnis 90/Die Grünen 10.09.2020 30.07.2021 Vorbereitung 2021-04-14 Freihaut Siegfried 

Aufgrund der aktuellen Personalsituation in der Abteilung 220 ist die 

Fälligkeit auf den 31. Juli zu verlängern

5417 SPD/0052/2021 Bebauungsplan „Kirchhofsbeine“ in 

Heubach; Antrag der SPD-Fraktion vom 

05.01.2021

15.2 SPD 04.02.2021 31.08.2021 Aktiv 2021-07-12 Pillatzke Astrid 

Der Bebauungsplanentwurf wurde aufgrund des gefassten 

Beschlusses angepasst. Es ist nun eine Fläche vorgesehen, die sich 

für ein Mehrfamilienwohnhaus eignet. Hier dürfen nur Wohngebäude 

errichtet werden, bei denen mindestens 4 der in den Gebäuden 

realisierten Wohnungen mit Mitteln der sozialen 

Wohnraumförderung gefördert werden könnten. 

Eine Anpassung des Geltungsbereich wird hierdurch erforderlich. 

In der anstehenden Sitzung soll nun über den angepassten 

Geltungsbereich sowie der Bebauungsplan mit den o.a. 

Einarbeitungen zur Offenlage beschlossen werden. 

4493 CDU/0020/2019 Einrichtung abschließbare Fahrradboxen 

am P+R Parkplatz Ot-to-Hahn-Straße; 

Änderungsantrag der CDU Fraktion zum 

Haushalt 2019 vom 17.01.2019

15.1 CDU 21.02.2019 31.08.2021 Aktiv 2021-05-21 Ruppert Joachim 

Die Bestellung ist soweit vorbereitet und wird nach HH-

Genehmigung ausgelöst. Erst dann wir auch ein Termin zu nennen 

sein.

Beschlussliste Stadtverordnetenversammlung zum 15.07.2021Ö  2.3Ö  2.3
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4117 - Änderungsantrag der BVG-Fraktion zum 

Antrag der FDP-Fraktion bzgl. der 

Fußgängerüberquerung "Haus 

Weinbergblick"

15.5 BVG 07.05.2018 31.08.2021 Aktiv 2021-03-12 Ruppert Joachim 

Planentwurf ist vorgelegt. Die Querungshilfe wird von der eher als 

schwierig erachteten alten Position in die Mitte der aktuellen 

bestehenden und entfallenden alten “Busbucht” verlagert. Der 

Bürgersteig wird neu hergestellt. Die Bäume können wie von einigen 

angeregt erhalten bleiben. Der Umsetzungstermin ist 2021.

5292 150/0036/2020 800 Jahre Kleestadt - Jubiläumsjahr 2022 100.150 150 - Kultur, 

Tourismus und Vereine

29.10.2020 31.08.2021 Aktiv 2020-12-01 Starck Jasmin 

Dem Verein Kleestadt Aktiv wurde der positive Beschluss bekannt 

gegeben und der Vorgang vorerst bis zur Mittelanmeldung 2022 auf 

die WVL gelegt.

4024 rün/0004/2017 Antrag der Fraktionen SPD/Bündnis 90/Die 

Grünen zur Neugestaltung des 

Schwimmbad- und Stadionbereiches

15.6 SPD/Grüne 31.08.2017 30.09.2021 Aktiv 2021-06-15 Ruppert Joachim 

Eine Umfrage durch das IKPS wurde durchgeführt. Nunmehr beginnt 

die Beteiligungsphase von Nutzern und Politik. Der erste Termin, ein 

Workshop von 9-15h - ist am 26.6., geplante Folgetermine sind der 

21.7. und der 9.9.

5251 SPD/0044/2020 Stadtpläne und Hinweisschilder; Antrag der 

SPD-Fraktion vom 14.08.2020

15.2 SPD 10.09.2020 29.10.2021 Aktiv 2021-07-12 Lehmann Eva 

es liegt weiterhin keine Freigabe vor, daher ist das Projekt weiter “on 

hold” und wird wieder aufgenommen, sobald die Freigabe erfolgt.

4819 Grü/0028/2019 Eckwertebeschluss;Produktbereich 12 - 

Radweg Dieburg / Altheim;Antrag der 

Fraktion "Bündnis 90/Die Grünen" vom 

04.07.2019

15.3 Bündnis 90/Die Grünen 07.11.2019 31.03.2022 Aktiv 2021-07-08 Möllmann Frank 

Zwischenzeitlich liegt der landschaftspflegerische Begleitplan, 

einschließlich der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung vor. Die 

Ausgleichsverpflichtung ergibt einen Defizit von 23.630 

Ökowertpunkten. Diese können durch eine Ersatzmaßnahme oder 

der Zahlung von 9.452 € ausgeglichen werden. Für den Bau des 

Radweg stehen in 2021 145.000 € zur Verfügung, die 

Kostenberechnung beläuft sich auf rd. 570.000 €. Die fehlenden 

Haushaltsmittel werden für 2022 angemeldet, sobald diese zur 

Verfügung stehen kann der Förderantrag eingereicht werden.

4001 üne/0008/2017 Qualität des Grund- und Trinkwassers im 

Wasserschutzgebiet Umstadt-Süd - 

Monitoring

15.3 Bündnis 90/Die Grünen 11.05.2017 01.08.2020 Abgeschlossen 2020-09-09 Ruppert Joachim 

Die wiederkehrende Aufgabe ist in der Abteilung integriert. Aktuell im 

September wurden neue Bereiche verteilt.

4961 CDU/0029/2019 Stellenplan – Schaffung/Besetzung einer 

Stelle im Bereich Pro-jektleitung und 

Bauherrenbetreuung für die Sanierung des 

Freibades;Antrag der CDU-Fraktion vom 

24.01.2020

15.1 CDU 06.02.2020 31.08.2020 Abgeschlossen 2020-09-03 Naggatz Bruno 

Im Rahmen des Stellenausschreibungsverfahrens konnte keine 

geeignete Fachkraft gefunden werden. Die Tätigkeiten werden von 

einem qualifizierten Mitarbeiter aus dem Gebäudemanagement 

übernommen. Dafür ist aber ein personeller Ausgleich 

vorzunehmen.

5098 210/0038/2020 Bebauungsplan "Buschweg" im Stadtteil 

Semd Beschluss über die öffentliche 

Auslegung

200.210 210 - Stadtplanung 

und Baurecht

14.05.2020 02.09.2020 Abgeschlossen 2020-09-02 Pillatzke Astrid 

Die Offenlage ist beendet. Die Stellungnahmen werden gesichtet 

und die Abwägungsbeschlüsse durch die Abteilung 210 

Stadtplanung und Baurecht zusammen mit dem beauftragten 

Planungsbüro vorbereitet. Die Beschlüsse zu den eingegangenen 

Stellungnahmen und der Satzungsbeschluss sollen in der 

Stadtverordnetensitzung am 29.10.2020 gefasst werden.
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5170 SPD/FDP/0001/2020 Auflösung Senioverband; Antrag der 

Fraktionen SPD und FDP vom 19.06.2020

15.14 SPD/FDP 02.07.2020 04.09.2020 Abgeschlossen 2020-09-09 Ruppert Joachim 

Beschlussausfertigung an Verbandsvorstand und Verbandsvertreter 

Groß-Umstadt zur Kenntnis und zur weiteren Veranlassung 

weitergegeben.

5166 340/0038/2020 Jahresabschluss 2012 Stadtwerke Groß-

Umstadt Feststellung des vorgelegten 

Jahresabschlusses der Stadtwerke Groß-

Umstadt zum 31.12.2012

300.340 340 - 

Finanzverwaltung

02.07.2020 04.09.2020 Abgeschlossen -

5169 310/0024/2020 Sondersituation Corona Befristete 

Übertragung von Befugnissen auf den 

Magistrat

300.310 310 - Recht und 

Zentraler Service,100.140 

140 - Soziales und Familie

02.07.2020 04.09.2020 Abgeschlossen 2020-07-14 Heid von Kymmel Sonja 

Punkt 2. – die Kitas betreffend – wird umgesetzt.

5168 110/0006/2020 Einrichtung einer Integrationskommission 

anstelle eines Ausländerbeirates

100.110B 110 - Bürgerbüro 02.07.2020 04.09.2020 Abgeschlossen 2020-07-14 Grünewald Sabrina 

Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wird umgesetzt.

5167 340/0037/2020 Jahresabschluss 2012 Stadtwerke Groß-

Umstadt Verwendung des Jahresgewinns 

zum Jahresabschluss 2012 der Stadtwerke 

Groß-Umstadt

300.340 340 - 

Finanzverwaltung

02.07.2020 04.09.2020 Abgeschlossen 2020-09-09 Kontrolle Beschluss 

Beschluss wird umgesetzt

5171 SPD-Grün/0009/2020 Eckwertebeschluss - Umsetzung 

Radverkehrskonzept; Ge-meinsamer 

Antrag der Fraktionen SPD/Bündnis 90/Die 

Grünen vom 31.03.2020

15.6 SPD/Grüne 02.07.2020 08.09.2020 Abgeschlossen 2020-09-08 Pillatzke Astrid 

Die interne Arbeitsgruppe unter Federführung der Abteilung 

Stadtplanung und Baurecht nimmt den Beschluss zur Kenntnis und 

berücksichtigt  bei der weiteren Vorgehensweise die Vorgabe, das 

Radverkehrskonzept kontinuierlich  bis Ende Dezember 2022 

umzusetzen. 

Ein halbjährlicher Zwischenbericht erfolgt im Ausschuss für 

Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr. Der nächste  Bericht ist für 

die Novembersitzung geplant.

4076 Grü/0012/2018 Umsetzung Radverkehrskonzept 15.3 Bündnis 90/Die Grünen 15.03.2018 09.09.2020 Abgeschlossen 2020-09-09 Ruppert Joachim 

Mit neuem Beschluss SPD-Grün/0009/2020, Task 5171 erledigt.

4590 Alle/0003/2019 Änderungsantrag aller Fraktionen zur 

Erweiterung der Kindertagesstätte 

Kleestadt, Schlierbacher Straße 4AG

15.9 

SPD/Grüne/BVG/CDU/FDP

23.05.2019 30.09.2020 Abgeschlossen 2020-09-09 Ruppert Joachim 

Planer gefunden und beauftragt.

5246 SPD/0046/2020 Veränderungssperre Geiersberg; 

Änderungsantrag der SPD-Fraktion vom 

28.08.2020

15.2 SPD 10.09.2020 20.10.2020 Abgeschlossen 2020-10-22 Pillatzke Astrid 

Die Satzung über den Erlass einer Veränderungssperre liegt mit der 

Beschlussvorlage 210/0057/2020 den Gremien zur Entscheidung 

vor.

5247 210/0054/2020 Bebauungsplan "Geiersberg, Plan 4" im 

Stadtteil Umstadt - Aufstellungsbeschluss

200.210 210 - Stadtplanung 

und Baurecht

10.09.2020 20.10.2020 Abgeschlossen 2020-10-22 Pillatzke Astrid 

Der Aufstellungsbeschluss wurde bekanntgemacht. Auf Grundlage 

des Beschlusses erfolgt nun das weitere Verfahren. 

5255 150/0027/2020 Antrag zur Förderung einer investiven 

Maßnahme - TSV 1908 Richen e. V

100.150 150 - Kultur, 

Tourismus und Vereine

10.09.2020 20.10.2020 Abgeschlossen 2020-10-28 Kontrolle Beschluss 

Starck, Jasmin 

Die Maßnahme wurde abgerechnet und die Förderung ausgezahlt.

5256 150/0028/2020 Antrag zur Förderung einer investiven 

Maßnahme - SV 1920 Heubach e.V.

100.150 150 - Kultur, 

Tourismus und Vereine

10.09.2020 20.10.2020 Abgeschlossen 2020-10-28 Kontrolle Beschluss 

Starck, Jasmin 

Die Maßnahme wird abgerechnet, sobald die Belege vorgelegt 

werden.



Id Schlüssel Betreff Kategorie Startdatum Fälligkeit Status Feedback

5244 210/0050/2020 Bebauungsplan "Westlich der Hans-Kudlich-

Straße" im Stadtteil Umstadt - 

Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan 

"Westlich der Hans-Kudlich-Straße" im 

Stadtteil Umstadt - Aufstellungsbeschluss

200.210 210 - Stadtplanung 

und Baurecht

10.09.2020 20.10.2020 Abgeschlossen 2020-10-22 Pillatzke Astrid 

Der Aufstellungsbeschluss wird gemeinsam mit 

der durchzuführenden  Offenlage bekanntgemacht.

5243 150/0025/2020 Neufassung der Marktordnung der Stadt 

Groß-Umstadt für den Umstädter 

Wochenmarkt

100.150 150 - Kultur, 

Tourismus und Vereine

10.09.2020 20.10.2020 Abgeschlossen 2020-10-26 Ruppert Joachim 

Marktordnung veröffentlicht im September 2020

5254 SPD/0049/2020 Kita-Konzept; Änderungsantrag der SPD-

Fraktion vom 10.09.2020

15.2 SPD 10.09.2020 20.10.2020 Abgeschlossen 2020-10-27 Kontrolle Beschluss 

Heid-von Kymmel, Sonja 

Die Zahlen wurden im Sozialausschuss am 21.10.2020 

bekanntgegeben.

5248 SPD/0048/2020 Bebauungsplan "Geiersberg, Plan 4" im 

Stadtteil Umstadt; Änderungsantrag der 

Fraktion "SPD" vom 09.09.2020 zur Vorlage 

210/0054/2020

15.2 SPD 10.09.2020 20.10.2020 Abgeschlossen 2020-09-17 Kontrolle Beschluss 

Beschluss wurde in der Verwaltungsvorlage umgesetzt.

4966 SPD/0037/2020 Eckwerteantrag Tonanlagen in den 

Trauerhallen;SPD-Antrag vom 30.01.2020

15.2 SPD 06.02.2020 30.10.2020 Abgeschlossen 2020-10-23 Ruppert Sascha 

Da kein weiteres Unternehmen ein Angebot abgegeben hat, wird der 

Auftrag nun an die ortsansässige Firma vergeben.

4698 150/0001/2019 Änderung der Marktordnung für den 

Umstädter Herbstmarkt

100.150 150 - Kultur, 

Tourismus und Vereine

05.09.2019 31.10.2020 Abgeschlossen 2020-11-20 Ruppert Joachim 

Die Marktordnung wurde Ende Oktober veröffentlicht.

4843 310/0012/2019 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur 

Übertragung der Aufgaben nach dem 

ProstSchG Annahme des Angebotes des 

Landkreises Darmstadt-Dieburg

300.310 310 - Recht und 

Zentraler Service

13.12.2019 30.11.2020 Abgeschlossen 2020-12-03 Ruppert Joachim 

Verträge sind unterzeichnet.

5285 210/0057/2020 Satzung über den Erlass einer 

Veränderungssperre

200.210 210 - Stadtplanung 

und Baurecht

29.10.2020 01.12.2020 Abgeschlossen 2020-11-30 Pillatzke Astrid 

Die Satzung wurde öffentlich bekanntgemacht und ist somit 

rechtskräftig.

5289 310/0035/2020 Änderung der Mehrwertsteuer für die Zeit 

vom 01.07.2020 bis 

31.12.2020Rückwirkende Anpassung der 

Wasserversorgungssatzung

300.310 310 - Recht und 

Zentraler Service

29.10.2020 01.12.2020 Abgeschlossen 2020-11-25 Rau Melanie 

Zur Kenntnis genommen.  

Das wird bereits im Steueramt bei unterjährigen 

Abrechnungen umgesetzt. Die Abrechnung zum 31.12.2020 wird mit 

5% für das ganze Jahr erzeugt.  

5284 340/0046/2020 Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt 

Groß-Umstadt für das Haushaltsjahr 2021 

nebst Anlagen

300.340 340 - 

Finanzverwaltung

29.10.2020 01.12.2020 Abgeschlossen 2020-11-05 Büro Parl 

Die Ortsbeiratssitzungen wurden im Zeitraum bis zur STVV 

terminiert und werden eingeladen.

5288 150/0033/2020 Neufassung der Marktordnung für den 

Umstädter Herbstmarkt

100.150 150 - Kultur, 

Tourismus und Vereine

29.10.2020 01.12.2020 Abgeschlossen 2020-12-01 Starck Jasmin 

Wurde veröffentlicht und wird absofort angewendet.

5291 150/0037/2020 Antrag zur Förderung einer investiven 

Maßnahme - SV Viktoria 1913 Kleestadt 

e.V.

100.150 150 - Kultur, 

Tourismus und Vereine

29.10.2020 01.12.2020 Abgeschlossen 2020-12-03 Ruppert Joachim 

Die Vereinsförderung wurde in die Antragsliste der Verwaltung zum 

Haushalt 2020 aufgenommen.



Id Schlüssel Betreff Kategorie Startdatum Fälligkeit Status Feedback

5249 SPD/0043/2020 Erweiterung Parkplatzangebot; Antrag der 

SPD-Fraktion vom 14.08.2020

15.2 SPD 10.09.2020 23.12.2020 Abgeschlossen 2021-02-02 Kontrolle Beschluss 

Joachim Ruppert 

Die Kreiskliniken haben hierzu geantwortet, Aus dem Schreiben die Stellungnahme zu 

Stellplätzen anbei: 

Mit dem Abriss des ehemaligen Pflegeheims und der Errichtung des 

Bettenhausneubaus ist die Parkfläche mit rund 50 Stellplätzen in Richtung 

Zimmerstraße entfallen. Um hier eine Kompensation zu schaffen, haben wir bereits 

frühzeitig Überlegungen angestellt, wo zusätzliche Parkflächen errichtet werden 

können. An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass grundsätzlich die 

vorhandenen Parkflächen für Mitarbeiter und Besucher in der Gesamtbetrachtung 

ausreichen, jedoch zum Schichtwechsel des Pflegepersonals zur Tagesmitte zum 

Engpass kommen. Am Nachmittag stehen dann wieder ausreichend Parkplätze für 

Besucher und Mitarbeiter zur Verfügung. 

Eine weitere Aufstockung des vorhandenen Parkdecks an der Krankenhausstraße ist 

aus statischen Gründen leider nicht mehr möglich. Alternativ haben wir untersucht, 

das Parkdeck unterhalb des Haupteingangs, mit zurzeit 28 Stellplätzen, aufzustocken. 

Ohne eine Bewertung der vorhandenen Bausubstanz vorzunehmen, sind wir relativ 

schnell zum Ergebnis gelangt, dass eine Realisierung an dieser Stelle sehr schwierig 

ist und die entstehenden Kosten in keinem Verhältnis zu den erwarteten Einnahmen 

stehen. Noch gravierender ist der Punkt, dass ein Parkdeck an dieser Stelle die 

weitere Entwicklungs- und Ersatzbaufläche für weitere Bauabschnitte erheblich 

einschränken würde. Diese sind aber für die Zukunftsfähigkeit der Kreiskliniken 

Darmstadt–Dieburg von essentieller Bedeutung, um auch für die im Altbestand noch 

verbleibenden Nutzungen Ersatzbauten erstellen zu können. 

Der geplante Mitarbeiterparkplatz am Brauereiweg/Zimmerstraße gegenüber dem 

Brauhaus ist aus unserer Sicht eine gute Alternative um die entfallenden Parkplätze 

zu kompensieren. Hier entstehen 54 Stellplätze für Mitarbeiter, die in der Zeit von 6:00 

Uhr bis 22:00 Uhr genutzt werden können. Dies trägt auch zu einer Entlastung des 

Parkdecks an der Krankenhausstraße und den umliegenden Anliegerstraßen bei. 

Grundsätzlich könnte der Parkplatz auch schon vor der Eröffnung des Bettenhauses 

fertiggestellt werden. In seiner bereits provisorischen Ausbildung soll er aber zunächst 

für Baustellenfahrzeuge der ausführenden Firmen genutzt werden, um die 

Parkplatzsituation während der Bauphase nicht zusätzlich zu verschärfen.

4821 SPD/0033/2019 Eckwertebeschluss; Abstellmöglichkeiten 

für Fahrräder; Antrag der SPD-Fraktion vom 

20.08.2019

15.2 SPD 07.11.2019 31.12.2020 Abgeschlossen 2020-11-26 Möllmann Frank 

Die Abteilungen 210 und 240 haben in den Stadtteilen verschiedene 

Standorte für das Aufstellen von Fahrradständern untersucht. Diese 

konnten im Wesentlichen an den Friedhöfen und an zentralen 

Punkten lokalisiert werden. Über die jeweiligen Standorte sowie den 

Fortschritt bei der Umsetzung wird im Rahmen des 

Radwegekonzeptes Bericht erstattet.
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4963 Grü/0029/2020 Bäume für Groß-Umstadt; Bündnis 90 / Die 

Grünen Antrag vom 28.01.2020

15.3 Bündnis 90/Die Grünen 06.02.2020 31.12.2020 Abgeschlossen 2020-06-25 Strunz Stephen 

Aktuell ist bis zum 31.12.2020 die Pflanzung von 27 Bäumen, als 

Ersatz- oder Neupflanzung geplant. 

Unter Bezugnahme der Gesamtkosten (Baum, Dreibock, Einbau, 

Bewässerung), entstehen im ersten Jahr bei der Pflanzung eines 

Baumes Kosten in Höhe von ca. 600 €. 

Von den zur Verfügung gestellten 20.000 €, werden aktuell durch 

vorliegende Angebote, für ca. 15.500 € Aufträge erteilt. 

Der Restbetrag von ca. 4.500 € wird in weitere Bäume investiert.

Wir geben zu bedanken, dass für den Restbetrag nur noch 7 – 8 

Bäume gepflanzt werden können und eine Gesamtzahl von max. ca. 

35 Bäumen erreicht werden kann. 

Die Folgekosten für die nächsten vier Jahre (Bewässerung und 

Pflege), wurden bei der Kostenzusammenstellung nicht 

berücksichtigt.

5358 210/0063/2020 Bebauungsplan "Buschweg" im Stadtteil 

Semd; Beschluss zu den im Rahmen der 

Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der 

Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 

Belange eingegangenen Stellungnahmen

200.210 210 - Stadtplanung 

und Baurecht

04.12.2020 26.01.2021 Abgeschlossen 2021-01-27 Pillatzke Astrid 

Aufgrund des Beschlusses und des Satzungsbeschlusses erfolgt 

noch die Bekanntmachung. Damit wird der Bebauungsplan 

rechtskräftig und das Verfahren ist abgeschlossen. 

5359 210/0065/2020 Bebauungsplan "Buschweg" im Stadtteil 

Semd - Satzungsbeschluss

200.210 210 - Stadtplanung 

und Baurecht

04.12.2020 26.01.2021 Abgeschlossen 2021-01-27 Pillatzke Astrid 

Nach dem Satzungsbeschlusses erfolgt noch die Bekanntmachung. 

Damit wird der Bebauungsplan rechtskräftig und das Verfahren ist 

abgeschlossen.

5360 350/0018/2020 Korrektur Spielapparatesteuersatzung 300.350 350 - Stadtkasse und 

Abgaben

04.12.2020 26.01.2021 Abgeschlossen 2020-12-30 Müller Bernhard 

Die Änderungssatzung zur Spielapparatesteuersatzung wurden am 

22.12.2020 im Odenwälder Boten bekanntgemacht.

5347 Grü/0045/2020 CO2-Ausgleichszahlung für Fahrzeugflotte; 

Antrag der Fraktion "Bündnis 90/Die 

Grünen" zum Haushalt 2021 vom 

25.11.2020

15.3 Bündnis 90/Die Grünen 04.12.2020 26.01.2021 Abgeschlossen 2021-02-02 Kontrolle Beschluss 

Nach einer kurzen Diskussionsrunde im Energieausschuss am 

27.01.2021, welche Organisation in Frage kommen würde, wurde 

beschlossen, dass eine Spende von 2000 Euro an die Organisation 

Atmosfair überreicht wird. Link: https://www.atmosfair.de

5355 310/0039/2020 Neufassung der öffentlich-rechtlichen 

Vereinbarung Höchst-Otzberg-Groß-

Umstadt Einleitung ungeklärter Abwässer

300.310 310 - Recht und 

Zentraler Service

04.12.2020 26.01.2021 Abgeschlossen 2021-02-02 Kontrolle Beschluss 

Die Beschlussfassung der Gemeinde Höchst ist zwischenzeitlich 

auch erfolgt. Die Bekanntmachung erfolgt zeitnah.

5343 Grü/0042/2020 Änderung der WVS; Änderungsantrag der 

Fraktion "Bündnis 90/Die Grünen" vom 

25.11.2020

15.3 Bündnis 90/Die Grünen 04.12.2020 26.01.2021 Abgeschlossen 2020-12-08 Mattheß Björn 

Ist gesetzlich eh vorgeschrieben. 

5344 310/0040/2020 Änderung der Entwässerungssatzung 

Anpassung der Gebühren zum 01.01.2021

300.310 310 - Recht und 

Zentraler Service

04.12.2020 26.01.2021 Abgeschlossen 2020-12-30 Müller Bernhard 

Die Änderungssatzung zur Wasserversorgungssatzung wurden am 

22.12.2020 im Odenwälder Boten bekanntgemacht.

5342 310/0038/2020 Änderung der WVS zur 

Gebührenanpassung und zur Einführung 

von Funkwasserzählern Satzungsänderung 

zum 01.01.2021

300.310 310 - Recht und 

Zentraler Service

04.12.2020 26.01.2021 Abgeschlossen 2020-12-30 Müller Bernhard 

Die Änderungssatzung zur Wasserversorgungssatzung wurden am 

22.12.2020 im Odenwälder Boten bekanntgemacht.

https://www.atmosfair.de/
https://www.atmosfair.de/
https://www.atmosfair.de/
https://www.atmosfair.de/
https://www.atmosfair.de/
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5353 130/0002/2020 Änderungssatzung zur Friedhofssatzung 

der Stadt Groß-Umstadt

100.130 130 - 

Personenstandswesen

04.12.2020 26.01.2021 Abgeschlossen 2020-12-30 Müller Bernhard 

Die Änderungssatzung zur Friedhofssatzung wurden am 22.12.2020 

im Odenwälder Boten bekanntgemacht.

5356 210/0061/2020 Bebauungsplan "Kleestädter Straße" im 

Stadtteil Klein-Umstadt - Beschluss zu den 

im Rahmen der Beteiligung der Öffentlich-

keit sowie der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Be-lange eingegangenen 

Stellungnahmen

200.210 210 - Stadtplanung 

und Baurecht

04.12.2020 26.01.2021 Abgeschlossen 2021-01-27 Pillatzke Astrid 

Der Bebauungsplan wurde als Satzung beschlossen und 

bekanntgemacht. Er ist somit rechtskräftig und das 

Bauleitplanverfahren ist abgeschlossen.

5357 210/0062/2020 Bebauungsplan "Kleestädter Straße" im 

Stadtteil Klein-Umstadt - 

Satzungsbeschluss

200.210 210 - Stadtplanung 

und Baurecht

04.12.2020 26.01.2021 Abgeschlossen 2021-01-27 Pillatzke Astrid 

Der Bebauungsplan wurde bekanntgemacht und ist somit 

rechtskräftig.

5345 - Haushalt 2021; Änderungsanträge der 

Verwaltung

300.340 340 - 

Finanzverwaltung

08.12.2020 26.01.2021 Abgeschlossen 2021-02-02 Kontrolle Beschluss 

Die Änderungen wurden im Haushaltsplan, der der 

Kommunalaufsicht vorliegt, berücksichtigt.

5346 SPD/0051/2020 Haushalt 2021; Stellen Hausmeisterpool; 

Änderungsantrag der SPD-Fraktion vom 

03.12.2020 zum Haushaltsantrag der BVG-

Fraktion

15.2 SPD 04.12.2020 26.01.2021 Abgeschlossen 2021-02-02 Kontrolle Beschluss 

Die Besetzungssperre wird berücksichtigt. Eine Stellenbesetzung 

erfolgt frühestens in 2022.

5348 CDU/0039/2020 Neubau Kita Wiebelsbach; Gemeinsamer 

Änderungsantrag der CDU-Fraktion und der 

BVG-Fraktion zum Haushalt 2021 vom 

02.12.2020

15.1 CDU 04.12.2020 04.02.2021 Abgeschlossen 2021-01-23 Ruppert Joachim 

In den Haushaltsplan eingearbeitet.

5287 150/0032/2020 Archivsatzung 100.150 150 - Kultur, 

Tourismus und Vereine

29.10.2020 15.02.2021 Abgeschlossen 2021-02-17 Naggatz Bruno 

Die Satzung wurde bekanntgemacht und ist in Kraft getreten.

5422 320/0451/2021 Frauenförderplan 2021-2026 300.320 320 - Personal und 

Gremien

04.02.2021 16.02.2021 Abgeschlossen 2021-02-17 Naggatz Bruno 

Der Frauenförder- und Gleichstellungsplan wurde an die 

Beschäftigten und die Kommunalaufsicht versandt.

5412 S/G/B/F/0001/2021 Senioverband; Gemeinsamer Antrag der 

Fraktionen SPD, "Bündnis 90/Die Grünen", 

BVG und FDPVorlage: S/G/B/F/0001/2021

15.16 SPD/Grüne/BVG/FDP 04.02.2021 18.02.2021 Abgeschlossen 2021-02-18 Ruppert Joachim 

Beschluss mit Fristsetzung an Vorstand und Verbandsversammlung 

gesendet.

5286 210/0058/2020 Bebauungsplan "Westlich der Hans-Kudlich-

Straße" im Stadt-teil Umstadt - Beschluss 

über die öffentliche Auslegung sowie 

Beteiligung der Behörden und Träger 

öffentlicher Belange

200.210 210 - Stadtplanung 

und Baurecht

29.10.2020 26.02.2021 Abgeschlossen 2021-01-27 Pillatzke Astrid 

Der Bebauungsplan befindet sich in der Offenlage – 25.01.-

26.02.2021

4534 /0149/2019 Verwaltungsstrukturprojekt "Grün, Umwelt 

und Energie"

16 Bürgermeister 04.04.2019 31.03.2021 Abgeschlossen 2021-05-10 Ruppert Joachim 

Mit der Vorstellung und Kommunikaton der Ergebnisse ist die Task 

als erledigt zu sehen.

5354 220/0016/2020 Neufassung der Satzung des ZAW 

(Zweckverband Abfall- und 

Wertstoffeinsammlung)

200.220 220 - Grün, Umwelt 

und Energie

04.12.2020 31.03.2021 Abgeschlossen 2021-02-02 Ruppert Joachim 

Der Beschluss wurde dem ZAW bekanntgegeben. Nunmehr sind 

weitere Beschlussfassungen in Verband und dann wieder den 

Kommunen durch den ZAW zu veranlassen.
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5349 CDU/0040/2020 Prüfauftrag Klage Kreisumlage; Antrag der 

CDU-Fraktion zum Haushalt 2021 vom 

02.12.2020

15.1 CDU 04.12.2020 31.03.2021 Abgeschlossen 2021-05-11 Ruppert Joachim 

Gemäß Beschlusslage aus der Stadtverordnetenversammlung zur 

Haushaltsberatung 2020 ist noch eine Anfrage offen. Hier wird der 

Magistrat gebeten zu prüfen, welche Voraussetzungen für eine 

erfolgversprechende Klage gegen die Festsetzung der Kreis- und 

Schulumlage gesehen werden. 

Die Grundlage zur Festsetzung der Kreis- und Schullage ergibt aus 

dem hessischen Finanzausgleichsgesetz (HFAG. § 50): 

§ 50

Kreisumlage 

(1) Die Landkreise haben von ihren Gemeinden eine Kreisumlage zu 

erheben, soweit die Leistungen nach diesem Gesetz und die 

sonstigen Erträge und Einzahlungen zum Ausgleich des Haushalts 

und zum Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren nicht 

ausreichen. Die Kreisumlage ist als Prozentsatz auf die 

Umlagegrundlagen nach Abs. 2 festzulegen. 

(2) Umlagegrundlage für die Kreisumlage einer kreisangehörigen 

Gemeinde ist die um die Solidaritätsumlage auf abundante 

Steuerkraft verminderte Summe aus der Steuerkraftmesszahl und 

den Schlüsselzuweisungen A und B. Für Sonderstatus-Städte 

werden die Umlagegrundlagen auf 56,5 Prozent der Beträge nach 

Satz 1 ermäßigt. Von Satz 2 können der Landkreis und die 

betroffene kreisangehörige Gemeinde einvernehmlich abweichen. 

(3) Die Landkreise erheben zum Ausgleich ihrer Belastungen als 

Schulträger von kreisangehörigen Gemeinden, die nicht Schulträger 

sind, einen Zuschlag zur Kreisumlage. Der Zuschlag ist als 

Prozentsatz auf die nicht nach Abs. 2 Satz 2 ermäßigten 

Umlagegrundlagen nach Abs. 2 Satz 1 festzulegen. Das Aufkommen 

aus dem Zuschlag darf die Belastung des Landkreises aus der 

Schulträgerschaft nicht übersteigen und ist zweckgebunden zu 

vereinnahmen. 

(4) Die Landkreise können von den gemeindefreien Grundstücken 5250 Grü/0039/2020 Erweiterung Parkplatzangebot; 

Erweiterungsantrag der Fraktion "Bündnis 

90/Die Grünen" zum Antrag SPD/0043/2020

15.3 Bündnis 90/Die Grünen 10.09.2020 31.03.2021 Abgeschlossen 2020-12-03 Ruppert Joachim 

Ergänzend zu den Stellungnahmen und Ausführungen zum Antrag in 

den letzten Mitteilungen, ist auch eine Antwort der Kreiskliniken 

eingetroffen. Hieraus wird zitiert: 

“Um der gestiegenen Nachfrage nach Fahrradabstellmöglichkeiten 

Rechnung zu tragen, haben die Kreiskliniken bereits gehandelt und 

Ende September 2020 im direkten Bereich vor dem Haupteingang 

eine weitere Fläche von ca. 70qm als Abstellfläche für Fahrräder 

und Krafträder bereitgestellt. Hierbei wurde auch die Anzahl von 

Fahrradständern von 24 auf 48 verdoppelt. Diese sind jetzt teilweise 

sogar überdacht. In einer weiteren Ausbaustufe werden vermutlich 

im Frühjahr 2021 auch noch Lademöglichkeiten für e-Bikes und 

Pedelecs installiert.”

5423 320/0444/2021 Wahl eines Ortsgerichtsschöffen für das 

Ortsgericht IV (Semd)

300.320 320 - Personal und 

Gremien

04.02.2021 13.04.2021 Abgeschlossen 2021-02-08 Schickedanz Andrea 

Eine Beschlussausfertigung wurde dem Amtsgericht Dieburg zur 

weiteren Veranlassung übersandt.
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5426 Grü/0048/2021 Baumpatenschaften 15.3 Bündnis 90/Die Grünen 04.02.2021 13.04.2021 Abgeschlossen 2021-04-20 Strunz Stephen 

Die Werbekampagne wurde gestartet und wird seither auch gut von 

den Bürgern angenommen. Weitere Maßnahmen werden geprüft. 

Der Beschluss ist damit erfüllt.

5418 210/0070/2021 Baugebiet "Buschweg" im Stadtteil Semd - 

Festlegung des Kaufpreises

200.210 210 - Stadtplanung 

und Baurecht

04.02.2021 13.04.2021 Abgeschlossen 2021-05-20 Kontrolle Beschluss 

Beschluss wird umgesetzt

5420 310/0037/2021 Richtlinien zur Vergabe der städtischen 

Baugrundstücke 2021 Neufassung der 

Richtlinie

300.310 310 - Recht und 

Zentraler Service

04.02.2021 13.04.2021 Abgeschlossen 2021-02-22 Müller Bernhard 

Die Richtlinie wurde beschlossen und veröffentlicht.

5414 140/0051/2021 KiTa-Gebühren Coronabedingte Anpassung 

zum 01.12.2020

100.140 140 - Soziales und 

Familie

04.02.2021 13.04.2021 Abgeschlossen 2021-05-19 Kontrolle Beschluss 

Beschluss wurde umgesetzt

5428 SPD/0054/2021 Starthilfe Kultur in Groß-Umstadt 15.2 SPD 04.02.2021 13.04.2021 Abgeschlossen 2021-03-10 Ruppert Joachim 

Der Magistrat hat den Antrag umgesetzt in Verwaltungsvorgaben. 

Außenbewirtschaftungsgebühren für 2021 werden nicht erhoben.

5413 340/0058/2021 Haushaltssatzung der Stadt Groß-Umstadt 

für das Haushalts-jahr 2021 

Haushaltssicherungskonzept - 

Änderung;Änderung des Beschlusses 

340/0052/2020 vom 04.12.2020

300.340 340 - 

Finanzverwaltung

04.02.2021 13.04.2021 Abgeschlossen 2021-02-08 Huber Ingo 

Ausfertigung an Aufsicht LaDaDi 

  

Mit freundlichen Grüßen 

i.A. Ingo Huber 

Ressort 300 – Zentrale Dienste 

 
4494 CDU/0019/2019 Austausch der Fenster und der Außentür an 

der Mehrzweck-halle Wiebelsbach; 

Änderungsantrag der CDU-Fraktion zum 

Haushalt 2019 vom 16.01.2019

15.1 CDU 21.02.2019 30.04.2021 Abgeschlossen 2021-04-01 Buchert Annika 

Die Arbeiten an den Fenstern sind abgeschlossen. Es finden nach 

Ostern Beiputzarbeiten statt. Im Anschluss wird das Gerüst 

abgebaut. Die Türen kommen im April.

5245 330/0003/2020 IKZ Umsetzung OZG und hess. 

eGovernment-Gesetz

16 Bürgermeister 10.09.2020 30.04.2021 Abgeschlossen 2021-05-10 Ruppert Joachim 

Förderantrag ist eingegangen und wird geprüft. Die Task selbst ist 

somit erledigt.

5351 340/0047/2020 Haushaltssatzung der Stadt Groß-Umstadt 

für das Haushalts-jahr 2021

300.340 340 - 

Finanzverwaltung

04.12.2020 30.04.2021 Abgeschlossen 2021-01-25 Naiyanart Kwang 

Die Bearbeitung ist abgeschlossen. Der Haushalt wurde am 

20.01.2021 an die Kommunalaufsicht übergeben.

5350 340/0052/2020 Haushaltssatzung der Stadt Groß-Umstadt 

für das Haushalts-jahr 2021 

Haushaltssicherungskonzept

300.340 340 - 

Finanzverwaltung

04.12.2020 30.04.2021 Abgeschlossen 2021-01-25 Naiyanart Kwang 

Die Bearbeitung ist abgeschlossen. Der Haushalt wurde am 

20.01.2021 an die Kommunalaufsicht übergeben.

5352 340/0048/2020 Haushaltssatzung der Stadt Groß-Umstadt 

für das Haushalts-jahr 2021 

Investitionsprogramm

300.340 340 - 

Finanzverwaltung

04.12.2020 30.04.2021 Abgeschlossen 2021-01-25 Naiyanart Kwang 

Die Bearbeitung ist abgeschlossen. Der Haushalt wurde am 

20.01.2021 an die Kommunalaufsicht übergeben.

5531 320/0538/2021 Wahl der ehrenamtlichen 

Magistratsmitglieder gem. § 4 der 

Hauptsatzung der Stadt Groß-Umstadt 

i.V.m. § 55 Abs. 1, 3 und 4 HGO

300.320 320 - Personal und 

Gremien

29.04.2021 20.05.2021 Abgeschlossen 2021-05-10 Schickedanz Andrea 

Beschluss wurde umgesetzt.

5528 320/0535/2021 Beschlussfassung über die 

Geschäftsordnung der Ortsbeiräte

300.320 320 - Personal und 

Gremien

29.04.2021 20.05.2021 Abgeschlossen 2021-05-10 Schickedanz Andrea 

Beschluss wurde umgesetzt und die Geschäftsordnung verteilt.

5541 320/0549 - 0554/2021 Kindergartenbeiräte für die städtischen 

Kindertagesstätten

300.320 320 - Personal und 

Gremien

29.04.2021 20.05.2021 Abgeschlossen 2021-05-10 Schickedanz Andrea 

Mitteilung an Kitas und Fachabteilung ist erfolgt.
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5543 320/0556-0561/2021 Wahlen für die Kindergartenkuratorien der 

kirchlichen Kindergärten

300.320 320 - Personal und 

Gremien

29.04.2021 20.05.2021 Abgeschlossen 2021-05-10 Schickedanz Andrea 

Mitteilung an Fachabteilung zur Weitergabe an die Kirche ist erfolgt.

5526 320/0534/2021 Beschlussfassung über die 

Geschäftsordnung der 

Stadtverordnetenversammlung und der 

Ausschüsse

300.320 320 - Personal und 

Gremien

29.04.2021 20.05.2021 Abgeschlossen 2021-05-10 Schickedanz Andrea 

Beschluss wurde umgesetzt. Geschäftsordnung ist verteilt.

5527 320/0533/2021 Hauptsatzung der Stadt Groß-Umstadt 300.320 320 - Personal und 

Gremien

29.04.2021 20.05.2021 Abgeschlossen 2021-05-19 Kontrolle Beschluss 

Beschluss wurde zur Kenntnis genommen.

5530 320/0537/2021 Beschluss über das Verfahren bei der 

Besetzung der Aus-schüsse

300.320 320 - Personal und 

Gremien

29.04.2021 20.05.2021 Abgeschlossen 2021-05-10 Schickedanz Andrea 

Beschluss wurde umgesetzt.

5425 SPD-Grün/0010/2021 Nachhaltige Energiestandards für 

Baugebiete

15.13 SPD/Grüne/BVG 04.02.2021 20.05.2021 Abgeschlossen 2021-05-20 Pillatzke Astrid 

Für beide Baugebiete wird die Ausschreibung für Projektentwickler 

(europaweites Vergabeverfahren) vorbereitet. Bei der 

Ausschreibung wird der Beschluss, dass entsprechende Energie- 

und Quartierskonzepte zu erstellen sind, berücksichtigt und bei der 

Vergabe und Bewertung der Angebote ein Kriterium sein.

5416 210/0071/2021 Baugebiet "Auf der Kirchhofsbeine" im 

Stadtteil Heubach - Anordnung der 

Umlegung

200.210 210 - Stadtplanung 

und Baurecht

04.02.2021 20.05.2021 Abgeschlossen 2021-05-20 Pillatzke Astrid 

Der Magistrat -als Umlegungsstelle- wird nun das weitere Verfahren 

nach dem Baugesetzbuch durchführen.

5529 SPD/CDU/0001/2021 u. 

320/0536/2021

Bildung von Ausschüssen zur Vorbereitung 

der Beschlüsse der 

Stadtverordnetenversammlung; Bildung 

und Stärke der Ausschüsse gem. § 62(1) 

HGO

300.320 320 - Personal und 

Gremien

29.04.2021 20.05.2021 Abgeschlossen 2021-05-10 Schickedanz Andrea 

Beschluss wurde umgesetzt.

5538 320/0546/2021 Wahlen für Verbandsversammlungen; 

ekom21

300.320 320 - Personal und 

Gremien

29.04.2021 20.05.2021 Abgeschlossen 2021-05-20 Schickedanz Andrea 

Die Daten der gewählten Vertreter wurden an die ekom21 

weitergegeben.

5521 320/0519/2021 Wahl des Stadtverordnetenvorstehers 300.320 320 - Personal und 

Gremien

29.04.2021 20.05.2021 Abgeschlossen 2021-05-10 Schickedanz Andrea 

Beschluss wurde umgesetzt.

5536 320/0544/2021 Wahlen für Verbandsversammlungen; 

Wasserverband Gersprenzgebiet

300.320 320 - Personal und 

Gremien

29.04.2021 20.05.2021 Abgeschlossen 2021-05-10 Schickedanz Andrea 

Mitteilung an Verband ist erfolgt.

5537 320/0545/2021 Wahlen für Verbandsversammlungen; 

Senio-Zweckverband

300.320 320 - Personal und 

Gremien

29.04.2021 20.05.2021 Abgeschlossen 2021-05-10 Schickedanz Andrea 

Mitteilung an Verband ist erfolgt.

5535 320/0543/2021 Wahlen für Verbandsversammlungen; 

Zweckverband Abfall- und 

Wertstoffeinsammlungen - ZAW

300.320 320 - Personal und 

Gremien

29.04.2021 20.05.2021 Abgeschlossen 2021-05-10 Schickedanz Andrea 

Mitteilung an Verband ist erfolgt.

5523 320/0530/2021 Beschluss über die Gültigkeit der 

Ausländerbeiratswahl vom 14.03.2021

300.320 320 - Personal und 

Gremien

29.04.2021 20.05.2021 Abgeschlossen 2021-05-11 Grünewald Sabrina 

Wurde zur Kenntnis genommen.

5533 320/0541/2021 Wahlen für Verbandsversammlungen; 

Zweckverband Gruppenwasserwerk 

Dieburg (ZVG)

300.320 320 - Personal und 

Gremien

29.04.2021 20.05.2021 Abgeschlossen 2021-05-10 Schickedanz Andrea 

Mitteilung an Verband ist erfolgt.
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5522 320/0520-0529 

u.0564/2021

Beschluss über Einsprüche sowie Gültigkeit 

der Kommunalwahl vom 14.03.2021 gem. § 

26 KWG i.V.m.§ 57 KWO)

300.320 320 - Personal und 

Gremien

29.04.2021 20.05.2021 Abgeschlossen 2021-05-11 Grünewald Sabrina 

Wurde zur Kenntnis genommen. 

5532 320/0540/2021 Wahlen für Verbandsversammlungen; 

Sparkassenzweckverband

300.320 320 - Personal und 

Gremien

29.04.2021 20.05.2021 Abgeschlossen 2021-05-10 Schickedanz Andrea 

Mitteilung an Verband ist erfolgt.

5524 320/0531/2021 Wahl der Stellvertreterinnen/Stellvertreter 

der Stadtverordneten-vorsteherin bzw. des 

Stadtverordnetenvorstehers

300.320 320 - Personal und 

Gremien

29.04.2021 20.05.2021 Abgeschlossen 2021-05-10 Schickedanz Andrea 

Beschluss wurde umgesetzt.

5525 320/0533/2021 Wahl der Schriftführerin und der 

Stellvertreterinnen und Stellvertreter

300.320 320 - Personal und 

Gremien

29.04.2021 20.05.2021 Abgeschlossen 2021-05-10 Schickedanz Andrea 

Beschluss wird umgesetzt.

5542 320/0555/2021 Wahlen für Beiräte; Hauptvorstand des 

Verschwisterungskomitees

300.320 320 - Personal und 

Gremien

29.04.2021 20.05.2021 Abgeschlossen 2021-05-10 Schickedanz Andrea 

Mitteilung an Sachbearbeiterin ist erfolgt.

5539 320/0547/2021 Wahlen in Verbandsversammlungen; NGA -

Next Generation Access

300.320 320 - Personal und 

Gremien

29.04.2021 20.05.2021 Abgeschlossen 2021-05-10 Schickedanz Andrea 

Mitteilung an Verband ist erfolgt.

5534 320/0542/2021 Wahlen für Verbandsversammlungen; 

Abwasserverband "Unterzent - Untere 

Mümling Breuberg"

300.320 320 - Personal und 

Gremien

29.04.2021 20.05.2021 Abgeschlossen 2021-05-10 Schickedanz Andrea 

Mitteilung an Verband ist erfolgt.

5540 320/0548/2021 Wahlen für Beiräte; Frauenbeirat 300.320 320 - Personal und 

Gremien

29.04.2021 20.05.2021 Abgeschlossen 2021-05-11 Schickedanz Andrea 

Gewählte Vertreterinnen wurden dem Verein mitgeteilt.

5562 320/0587/2021 Wahl eines stellvertretenden 

Stadtverordnetenvorstehers

300.320 320 - Personal und 

Gremien

27.05.2021 08.07.2021 Abgeschlossen 2021-05-31 Schickedanz Andrea 

Beschluss wurde umgesetzt. Verteiler wurden geändert.

5565 320/0589/2021 Herbstmarktkommission;Wahl der 

Stadtverordneten

300.320 320 - Personal und 

Gremien

27.05.2021 08.07.2021 Abgeschlossen 2021-05-31 Schickedanz Andrea 

Die neu gewählten Mitglieder wurden in Session angelegt.

5566 320/0589/2021 Herbstmarktkommission; Besetzung mit 

sachkundigen Bürgerinnen und Bürgern

300.320 320 - Personal und 

Gremien

27.05.2021 08.07.2021 Abgeschlossen 2021-05-31 Schickedanz Andrea 

Die neu gewählten Mitglieder wurden in Session angelegt.

5564 320/0518/2021 Ortsgericht Groß-Umstadt III 300.320 320 - Personal und 

Gremien

31.05.2021 08.07.2021 Abgeschlossen 2021-05-31 Schickedanz Andrea 

Mitteilung an das Amtsgericht ist erfolgt.
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5563 140/0064/2021 Kita – Notbetreuung durch Änderung des 

IfSG, Stand 23.04.2021 Festlegung der 

Gebührenerstattung

100.140 140 - Soziales und 

Familie

27.05.2021 08.07.2021 Abgeschlossen 2021-06-14 Heid von Kymmel Sonja 

Während einer Pandemie – so wie sie aktuell erstmals vorlag – sind 

Kommunen abhängig von jeweils wechselnden Landes-

/Bundesvorgaben (welche Kinder dürfen die Einrichtung besuchen 

– Berufsgruppenkatalog der Eltern, zu Beginn wöchentliche 

Verordnungs-Anpassungen, unterschiedliche Inzidenzhöhen, etc.). 

Eine diesbezügliche pauschale Formulierung/Satzungsveränderung 

wäre einzelfallbezogen nicht regelbar und zielführend. 

Technische Gründe/Stromausfall, etc. waren in der Vergangenheit 

kein Anlass für Gebührenerstattungen/-erlass. Jeweils konnten 

zeitnah Alternativlösungen gefunden werden (Brand Bauwagen 

– Unterbringung bereits am nächsten Betreuungstag im 

Rödelshäusen, usw.). Ein Strom- oder Heizungsausfall wurde 

ebenso zeitnah behoben. 

Sofern Einzelfallentscheidungen zu treffen sind, ist gem. § 3(5) der 

Kita-Gebührensatzung grundsätzlich der Magistrat ermächtigt, 

Beschlussfassungen für Gebührenerstattungen herbeizuführen. 

4492 SPD/0027/2019 Neubau Kindergarten 

Wiebelsbach;Änderungsantrag der 

Fraktionen SPD, BVG, CDU, Grüne zum 

Haushalt 2019 vom 31.01.2019

15.7 SPD/Grüne/BVG/CDU 21.02.2019 30.07.2021 Abgeschlossen 2021-07-13 Laub Peter 

Der Zuschlag an das Architekturbüro Binder & Jarcyk ist erteilt. Der 

Startup-Termin findet am 15.07.2021 statt.

5415 210/0067/2021 Änderung des Bebauungsplanes 

"Ziegelwaldweg II" im Bereich des 

Parkplatzes am Waldfriedhof

200.210 210 - Stadtplanung 

und Baurecht

04.02.2021 31.07.2021 Abgeschlossen 2021-05-20 Pillatzke Astrid 

Auf der Grundlage des Aufstellungsbeschlusses wird jetzt ein 

Bebauungsplan erarbeitet. Dieser wird dann im Bauausschuss vor 

dem formalen Offenlegungsbeschluss vorgelegt.

5419 210/0080/2021 Bebauungsplan "Auf der Warth, 4. 

Änderungsplan" im Stadtteil Umstadt - 

Aufstellungsbeschluss

200.210 210 - Stadtplanung 

und Baurecht

04.02.2021 31.07.2021 Abgeschlossen 2021-05-20 Pillatzke Astrid 

Als nächster Schritt wird  auf der Grundlage des 

Aufstellungsbeschlusses ein Bebauungsplanentwurf erarbeitet. 

Danach werden wieder die Gremien beteiligt.



Planungsvereinbarung 

 

zwischen 

 

der Bundesrepublik Deutschland 

vertreten durch das Land Hessen 

endvertreten durch 

Hessen Mobil 

Straßen- und Verkehrsmanagement 

Kassel 

nachfolgend 

 

— Straßenbauverwaltung — 

 

genannt 

 

 

und 

 

dem Landkreis Darmstadt-Dieburg, 

Jägerstorstr. 207, 64289 Darmstadt,  

vertreten durch den Kreisausschuss 

nachfolgend 

 

— Landkreis — 

 

genannt 

 

 

und 

 

dem Odenwaldkreis, 

Michelstädter Str. 12, 64711 Erbach, 

vertreten durch den Kreisauschuss 

 

 

und 

 

der Stadt Groß-Umstadt, 

Markt 1, 64823 Groß-Umstadt 

vertreten durch den Magistrat 

 

 

und 

 

der Stadt Dieburg, 

Markt 4, 64807 Dieburg 

vertreten durch den Magistrat  

Ö  4Ö  4



Vorbemerkung 

Um die verkehrliche Anbindung des Odenwaldes an das Bundesfernstraßennetz und die 

Metropolregion schnellstmöglich zu verbessern, haben sich der Landkreis und das Land 

Hessen verständigt, die Planung und Baurechtschaffung für das Vorhaben vierstreifiger 

Ausbau der B 45 Dieburg – Groß-Umstadt in einer Kooperation durchzuführen. Das Vorhaben 

vierstreifiger Ausbau der B 45 Dieburg – Groß-Umstadt ist im Bedarfsplan 2016 für die 

Bundesfernstraßen als Anlage zum Fernstraßenausbaugesetz im Vordringlichen Bedarf 

enthalten. 

 

Diese Vereinbarung regelt die Verantwortlichkeiten der Kooperationspartner während des 

Planungsprozesses bis zur Ausführungsplanung.  

 

Nach Vorliegen des Baurechts sowie der Zustimmung und Baumittelfreigabe des Bundes als 

Baulastträger soll die bauliche Umsetzung des Vorhabens durch die Straßenbauverwaltung 

erfolgen. 

 

 

§ 1 Gegenstand der Vereinbarung / Verantwortlichkeiten bei der Kooperation 

(1) Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Planung des vierstreifigen Ausbaus der B 45 

Dieburg – Groß-Umstadt. 

 

(2) Die Vereinbarung regelt die Planung des Vorhabens nach Abs. 1 sowie deren 

Kostentragung zwischen den Unterzeichnern. 

 

(3) Die Straßenbauverwaltung stellt dem Landkreis alle vorhandenen Unterlagen 

vorausgegangener Planungen und zur aktuellen Planung am Knotenpunkt B 45/L 3115 

(Semder Kreuz) zur Verfügung. 

Die Planungen der Straßenbauverwaltung zum Semder Kreuz werden regelmäßig mit 

der Planung des Landkreises zur B 45 abgestimmt und auf Kompatibilität im Sinn eines 

gestuften Vorgehens geprüft. Die Öffentlichkeitsarbeit zum Semder Kreuz erfolgt in 

Abstimmung mit dem Landkreis. Ansprechpartner für den Landkreis ist das Dezernat 

Planung und Bau Südhessen von Hessen Mobil. 

 

 

§ 2 Planung 

(1) Die Planungsleistungen umfassen die Leistungsphasen 1 bis 5 der HOAI, d. h. 

Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung und 

Ausführungsplanung. Die Erstellung der Planunterlagen erfolgt gemäß den Richtlinien 

zum Planungsprozess und für die einheitliche Gestaltung der Entwurfsunterlagen im 

Straßenbau (RE). Die erforderlichen Kostenermittlungen, Kostenaktualisierungen und 

Kostenfortschreibungen erfolgen gemäß der Anweisung zur Kostenermittlung und zur 

Veranschlagung von Straßenbaumaßnahmen (AKVS 2014). Die Planungsbeiträge 

beinhalten alle erforderlichen Gutachten und Fachbeiträge (UVS, Vermessung, 

Geotechnik, Abfalltechnik, Hydrogeologie, Bauwerksentwürfe, Artenschutzfachbeitrag, 

LBP, Denkmalschutz, Baulogistikkonzept mit Baustelleneinrichtungsflächen, etc.). Die 

Planung wird gemäß den aktuellen anerkannten Regelwerken und nach dem Stand 

der Technik erstellt. 

 



(2) Die Leistungsphasen 1 und 2 und die Leistungsphasen 3 bis 5 der HOAI werden 

getrennt ausgeschrieben und vergeben. Nach Beendigung der Vorplanung (nach 

Leistungsphase 1 und 2 der HOAI) und der Abstimmung der Vorzugsvariante mit dem 

Bund werden sich die Vertragspartner dieser Planungsvereinbarung über die weitere 

Zusammenarbeit abstimmen.  

 

(3) Der Landkreis beauftragt in Abstimmung mit der Straßenbauverwaltung Fachbüros mit 

der Erstellung der für die Planung erforderlichen Planungsbeiträge entsprechend der 

vergaberechtlichen Bestimmungen. Er verantwortet die Abwicklung (Ausschreibung 

der Ingenieurverträge mit Aufstellen der Vergabeunterlagen und Durchführung des 

Vergabeverfahrens, Betreuung/Koordination der Ingenieurverträge, Vollständigkeits-

prüfung der Planungsunterlagen) der entsprechenden Aufträge. 

 

(4) Die Straßenbauverwaltung begleitet den Planungsprozess fachlich und sichert die 

Qualität der Planungsbeiträge. 

 

(5) Die Abstimmung der Planung mit dem Baulastträger Bund obliegt der 

Straßenbauverwaltung unter Beteiligung des Landkreises. 

 

(6) Für den Planungsablauf sind Zeit- und Finanzierungspläne durch den Landkreis in 

Abstimmung mit der Straßenbauverwaltung aufzustellen und Meilensteine festzulegen. 

 

(7) Zur Abwicklung des Planungsprozesses organisiert der Landkreis regelmäßige 

Projektbesprechungen, an denen die Fachleute des Landkreises, der 

Straßenbauverwaltung sowie der jeweils betroffenen Büros teilnehmen. Zu diesen 

Besprechungen werden nach Bedarf auch die betroffenen Träger öffentlicher Belange 

eingeladen. Die Projektbesprechungen finden mindestens vor Beginn einer jeden 

Leistungsphase statt. 

 

(8) Nach Abschluss jeder Planungsstufe werden die hierfür erstellten Planungsbeiträge 

vom Landkreis auf Vollständigkeit geprüft und der Straßenbauverwaltung zur 

fachlichen Prüfung und Freigabe für die weitere Projektbearbeitung vorgelegt. Der 

Landkreis übergibt die Unterlagen in digitaler Form (mögliche Dateiformate: pdf, xml 

(www.okstra.de), shp) an die Straßenbauverwaltung zur weiteren Verwendung. 

 

(9) Änderungen von bereits freigegebenen Unterlagen erfordern eine erneute Freigabe der 

Straßenbauverwaltung. 

 

 

§ 3 Grunderwerb 

(1) Art und Umfang des erforderlichen Grunderwerbs ergeben sich aus den 

Planungsunterlagen.  

 

(2) Mit der Durchführung des Grunderwerbs wird die Hessische Landgesellschaft (HLG) 

von der Straßenbauverwaltung beauftragt. Der Landkreis unterstützt die HLG im 

Rahmen seiner Möglichkeiten. 

 

(3) Die Grunderwerbskosten trägt die Straßenbauverwaltung. 

  



§ 4 Baurecht 

(1) Das Baurecht wird nach § 17 Abs. 1 FStrG über eine Planfeststellung geschaffen. 

 

(2) Im Planfeststellungsverfahren werden die Aufgaben des Vorhabenträgers von der 

Straßenbauverwaltung wahrgenommen. Der Landkreis bereitet die Planungs-

unterlagen entsprechend § 2 vor, arbeitet bei der Erstellung der Erwiderungen der 

Straßenbauverwaltung zu und wirkt bei Informations- und Erörterungsterminen mit. 

 

 

§ 5 Öffentlichkeitsarbeit / Öffentlichkeitsbeteiligung 

Aufgaben aus dem Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und -beteiligung, insbesondere 

Pressearbeit, sonstige Anfragen sowie Gremien- und Bürgerinformationen, werden durch den 

Landkreis in Abstimmung mit der Straßenbauverwaltung wahrgenommen. 

 

 

§ 6 Kostentragung 

(1) Die Planungskosten für das Projekt trägt die Straßenbauverwaltung. Dies umfasst 

sämtliche durch den Landkreis an Fachbüros vergebene Planungsbeiträge. 

 

(2) Für den Verwaltungsaufwand des Landkreises erstattet die Straßenbauverwaltung dem 

Landkreis pauschal Verwaltungskosten in Höhe von 10 % der tatsächlich geleisteten 

Aufwendungen für Fachbüros. 

 

(3) Wird vom Landkreis die Projektsteuerung an ein Fachbüro vergeben, werden die Kosten 

der Projektsteuerung von der Straßenbauverwaltung getragen. Die Regelungen des 

Abs. 2 finden in diesem Fall keine Anwendung, stattdessen werden dem Landkreis 

pauschal Verwaltungskosten in Höhe von 10 % der Kosten für die Projektsteuerung 

erstattet. 

 

 

§ 7 Zahlungspflicht und Abrechnung 

Der Landkreis stellt die sachliche und rechnerische Richtigkeit der Rechnungen der Fachbüros 

fest und begleicht diese. Das Land erstattet die Ausgaben entsprechend § 6. Hierzu legt der 

Landkreis der Straßenbauverwaltung eine Rechnung (inkl. der Verwaltungspauschale) zur 

Anweisung vor, die die Straßenbauverwaltung innerhalb von 4 Wochen begleicht. 

 

 

§ 8 Ausstiegsklausel 

(1) Sollte das unter § 1 genannte Vorhaben aus Gründen, die der Landkreis nicht zu 

vertreten hat, nicht weitergeplant werden können, informiert die Straßenbauverwaltung 

den Landkreis hierüber unverzüglich.  

 

(2) Kann das Projekt aufgrund kommunaler Beschlusslagen vom Landkreis nicht 

weiterverfolgt werden, informiert der Landkreis die Straßenbauverwaltung hierüber 

unverzüglich.  

  



(3) Im Falle des Absatzes 1 oder 2 übergibt der Landkreis der Straßenbauverwaltung die 

bis zum Zeitpunkt des Projektabbruchs erstellten Planungen vollständig im vereinbarten 

digitalen Dateiformat. 

 

(4) Die organisatorische Endabwicklung der vergebenen Aufträge obliegt dem Landkreis. 

Im Falle eines Projektausstiegs nach § 8 Abs. 1 bzw. Abs. 2 werden die Kosten einer 

organisatorischen Endabwicklung vom Land Hessen getragen. 

 
(5) Kann das Projekt aufgrund veränderter Beschlusslagen des Bundes oder des Landes 

nicht weiterverfolgt werden, informiert die Straßenbauverwaltung den Landkreis hierüber 

unverzüglich. In diesem Falle sind auch ggf. anfallende Kosten für die vorzeitige 

Beendigung von Planungsaufträgen von der Straßenbauverwaltung zu tragen. 

 

(6) Endet der Vertrag aufgrund des Abstimmungsergebnisses gem. §§ 2 Abs. 2 und 

8 Abs. 2, übergibt der Landkreis der Straßenbauverwaltung die bis zum Zeitpunkt der 

Beendigung des Vertrags erstellten Planungen vollständig im vereinbarten digitalen 

Dateiformat. 

 

 

§ 9 Schlussbestimmungen 

(1) Änderungen und. Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Das 

Erfordernis der Schriftform kann nur durch eine schriftliche Vereinbarung der 

Vertragsparteien aufgehoben werden. 

 

(2) Die Verwaltungsvereinbarung wird vierfach ausgefertigt. Der Landkreis, die Stadt sowie 

die Straßenbauverwaltung erhalten je ein Exemplar der Verwaltungsvereinbarung. 

 

(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ungültig sein oder werden, wird 

dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragspartner 

verpflichten sich, die betreffende Bestimmung durch andere, dem Vereinbarungszweck 

entsprechende Regelungen zu ersetzen.  

 

(4) Für die Planung des Vorhabens nach § 1 Abs. 1 ist der Landkreis federführend. Er ist 

Ansprechpartner für die Straßenbauverwaltung. 

  



Für die Straßenbauverwaltung: 

Hessen Mobil 

Straßen- und Verkehrsmanagement 

Abteilung Planung und Bau Wiesbaden 

 

Wiesbaden, den ......................................... 

 

.................................................................... 

Kathrin Brückner 

Abteilungsleiterin Planung und Bau 

 

Für den Landkreis Darmstadt-Dieburg: 

Kreisausschuss 

des Landkreises Darmstadt-Dieburg 

 

Darmstadt, den .......................................... 

 

................................................................... 

Landrat 

 

 

 

 

Darmstadt, den ......................................... 

 

................................................................... 

Erster Kreisbeigeordneter 

 

Für den Odenwaldkreis: 

Kreisauschuss des Odenwaldkreises 

 

Erbach, den ………………………………… 

 

............................................................:...... 

Landrat 

 

 

 

 

Erbach, den .............................................. 

 

................................................................... 

Erster Kreisbeigeordneter 

 

Für die Stadt Groß-Umstadt: 

Magistrat der Stadt Groß-Umstadt 

 

Groß-Umstadt, den ................................... 

 

……………………….………………………. 

Bürgermeister 

 

 

 

 

Groß-Umstadt, den ................................... 

 

……………………….………………………. 

Erster Stadtrat 

 

Für die Stadt Dieburg: 

Magistrat der Stadt Dieburg 

 

Dieburg, den ............................................. 

 

……………………….………………………. 

Bürgermeister  

 

 

 

 

Dieburg, den ............................................. 

 

……………………….………………………. 

Erster Stadtrat 
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Abwägung der aus der Beteiligung der Behörden gemäß  § 4 (1) BauGB, der anerkannten Naturschutzvereini-
gungen und der Nachbargemeinden sowie der frühzeiti gen Bürgerbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB einge-
gangenen Stellungnahmen 
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB, der anerkannten Naturschutzvereinigungen sowie 
der Nachbargemeinden erfolgte mit Schreiben vom 27.03.2020 und der Bitte um Stellungnahme bis zum 30.04.2020.  
 
Die frühzeitige Bürgerbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB erfolgte durch Auslegung der Planunterlagen im Rathaus der Stadt in der Zeit vom  
02.11.2020 bis 16.11.2020. Es wurde eine Stellungnahme von Seiten der Bürgerschaft abgegeben (siehe Teil D der Vorlage). 
 
Die Beschlussvorschläge zur Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen sind in der nachfolgenden Aufstellung dargelegt: 
 

A Stellungnahmen ohne Anregungen: 
 

o Amt für Bodenmanagement Heppenheim, Heppenheim (Schreiben vom 23.04.2020) 
o Fraport AG, Frankfurt am Main (Schreiben vom 05.05.2020) 
o Deutsche Flugsicherung GmbH, Langen (Schreiben vom 20.04.2020) 
o Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main (Email vom 20.04.2020) 
o Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (Email vom 01.04.2020) 
o Polizeipräsidium Südhessen, Darmstadt (Email vom 03.04.2020) 
o Wasserverband Gersprenzgebiet, Erbach (Schreiben vom 15.04.2020) 
o Gascade Gastransport GmbH, Kassel (Schreiben vom 02.04.2020) 
o Vodafone Hessen GmbH & Co. KG, Kassel (Schreiben vom 21.04.2020) 
o Amprion GmbH, Dortmund (E-Mail vom 01.04.2020) 
o Landesjagdverband Hessen e. V., Bad Nauheim (Fax vom 03.04.2020) 
o Magistrat der Stadt Dieburg (Schreiben vom 14.04.2020) 
o Magistrat der Stadt Groß-Umstadt, Abt. 240 Straßen-, Kanal- und Trinkwasserleitungen (Schreiben vom 31.03.2020) 

 
 
  

Ö
  6.1

Ö
  6.1
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B Keine Stellungnahmen abgegeben haben: 
 

o Deutsche Telekom Technik GmbH, Manz  
o IHK Darmstadt Rhein Main Neckar, Darmstadt 
o Evangelische Kirchenverwaltung, Darmstadt 
o Bischöfliches Ordinariat, Mainz 
o Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH, Hofheim am Taunus 
o Verband Hessischer Fischer e.V., Wiesbaden 
o Gemeindevorstand der Gemeinde Groß-Zimmern, Groß-Zimmern 
o Ortslandwirt Groß-Umstadt und Dorndiel 
o Stellvertretender Ortslandwirt Groß-Umstadt und Dorndiel 
o Ortslandwirt Semd 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 3 (1) BauGB mit Anregungen / Hinweisen  

1 Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement, Darmstadt Stellungnahme vom 15.05.2020 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 

Zu 1.1 
Erläuterung: 
Das mit der seinerzeitigen Verkehrsuntersuchung beauftragte Fachbüro hat hierzu 
u.a. ausgeführt, dass in der Untersuchung neben dem aus dem Plangebiet entste-
henden Verkehr weitere Verkehrsaufkommen von Entwicklungsflächen gemäß FNP 
2011 berücksichtigt worden sind. Somit sei die konkrete Verkehrszunahme durch die 
Entwicklung umliegender Baugebiete in allen Planfällen berücksichtigt.  
In Planfall B könnten so die beiden Knotenpunkte an der Bundesstraße B 45 (K1 und 
K2) durch Anpassung der Freigabezeiten leistungsfähig abgebildet werden, während 
bei K3 ebenso der Umbau zu einem Kreisverkehr erfolgen würde. Zusätzlich wäre 
ein neuer Knotenpunkt K4 (Planstraße / L 3115) herzustellen. Dieser Planfall bein-
halte die geringsten Änderungen im Bundesstraßennetz. 
Eine allgemeine pauschale Verkehrszunahme für die B 45 sei aufgrund dieses Vor-
gehens nicht angesetzt worden.  
Die Verkehrsuntersuchung beziehe sich auf die Verkehrsentwicklungen im direkten 
Umfeld des geplanten Gewerbegebietes. Dabei seien die direkt betroffenen Bereiche 
und Knotenpunkte hinsichtlich der Verkehrsverlagerungen simuliert und Leistungsfä-
higkeiten mit den gängigen Verfahren nach dem HBS überprüft und geeignete An-
passungsvorschläge beschrieben worden.  
Es sei aus verkehrlicher Sicht zu begrüßen, dass der 4-streifige Ausbau der B 45 im 
Bundesverkehrswegeplan als „vordringlicher Bedarf“ vorgesehen ist. 
Anhand eines einzelnen Entwicklungsgebietes die Überlastung der B 45 festzustel-
len und daraus umfangreiche großräumige Simulationen bis zur B 26 zu veranlas-
sen, sei nach Ansicht der mit der Verkehrsuntersuchung beauftragten Gutachter, 
nicht verhältnismäßig und im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung für eine Gewer-
begebietsentwicklungen nicht darstellbar.  
Der Ausbau der B 45 sei ein gesondertes Projekt, in dessen Zuge weiträumigere Un-
tersuchungen denkbar sind. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung sei dabei 
festgestellt worden, dass durch die Entwicklung des Gewerbegebietes alle Knoten-
punkte mit geeigneten Maßnahmen ertüchtigt werden können. Die Herstellung der 
Parallelstraße (Planstraße mit Anschluss an L 3115) könne indes hilfreich sein, auch 
um Bauzustände abzuwickeln. 
Es bleibe somit festzuhalten, dass die B 45 bereits heute bis zu ihrer Kapazitäts-
grenze belastet ist. Damit Groß-Umstadt und andere Kommunen im Umfeld über-
haupt noch Potenzialflächen entwickeln können, seien daher Ertüchtigungsmaßnah-
men der B 45 und ihrer Knotenpunkte unumgänglich.  
(weiter nächste Seite) 

 
  

 
 
1.1 

 
 
1.2 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 3 (1) BauGB mit Anregungen / Hinweisen  

1 Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement, Darmstadt Stellungnahme vom 15.05.2020 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 

 
Zu 1.1 
Erläuterung: 
Eine Simulation für die B 45 und die Prüfung von Ertüchtigungsmaßnahmen wird 
nicht als Maßnahme der kommunalen Bauleitplanung sondern als Aufgabe für eine 
übergeordnete Institution gesehen, damit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg noch 
Entwicklungsmöglichkeiten bleiben. Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Anregung führt zu keiner Änderung der Planung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.2 
Erläuterung: 
Zwischenzeitlich wurde mit Blick auf den beabsichtigten Aus- /Umbau der B 45 von  
Hessen Mobil selbst eine Verkehrszählung durchgeführt. Ergebnisse liegen aber 
noch nicht vor. 
Im Rahmen des nachfolgenden Bebauungsplanverfahrens und auf der Grundlage 
der dann vorliegenden aktuellen Verkehrsdaten ist dann auch zu prüfen, inwieweit 
und in welchem konkreten Umfang Aus- und Umbaumaßnahmen in dem Abschnitt 
zwischen dem geplanten Anschluss an die L 3115 und dem Semder Kreuz erforder-
lich werden. 
Auswirkungen auf die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes sind nicht erkennbar. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Anregung führt zu keiner Änderung der Planung. 
Der Hinweis wird für die verbindliche Bauleitplanung zur Kenntnis genommen.  

  

 
 
1.1 

 
 
1.2 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 3 (1) BauGB mit Anregungen / Hinweisen  

1 Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement, Darmstadt Stellungnahme vom 15.05.2020 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
Zu 1.3  
Erläuterung: 
Für die Planung der Aus- bzw. Umbaumaßnahmen der B 45 ist die Gründung einer 
Planungsgemeinschaft zwischen Odenwaldkreis, dem Landkreis Darmstadt-Dieburg, 
der Stadt Dieburg, usw. sowie der Stadt Groß-Umstadt vorgesehen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Ein Änderungsbedarf für die 
vorliegende Planung ergibt sich daraus nicht. 
 
 
Zu 1.4  
Erläuterung: 
Eine abschnittsweise Entwicklung der in der 2. Änderung dargestellten Flächen ist 
nicht vorgesehen. Die Begründung zur 2. Änderung des Flächennutzungsplanes wird 
entsprechend ergänzt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Anregung führt zu keiner Änderung der Planung. 
 
 
Zu 1.5  
Erläuterung: 
Siehe Pkt. 1.1, 1.2 und 1.3 der Vorlage 
Im Rahmen der anstehenden Um- und Ausbauplanung der B 45 ist die angespro-
chene Betrachtung der Verkehrssituation anhand der vorliegenden aktuellen Erhe-
bungen sowie die gewünschte Simulation durchzuführen.  
 
Beschlussvorschlag: 
Es wird auf die vorangehende Behandlung der Stellungnahmen unter Pkt. 1.1 bis 1.3 
verwiesen. 
 

  

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

1.11 

1.12 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 3 (1) BauGB mit Anregungen / Hinweisen  

1 Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement, Darmstadt Stellungnahme vom 15.05.2020 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.6  
Erläuterung: 
Wie in der Begründung dargelegt, wird der in der Verkehrsuntersuchung untersuchte 
Planfall B mit einer Anbindung an die L 3115 und unter Berücksichtigung der Ent-
wicklung der Nordspange bevorzugt. 
Demnach können die Knotenpunkte K1 (Semder Kreuz: B 45 / L3115 Semder 
Straße) und K2 (Hauptzufahrt Groß-Umstadt: B 45 / Otto-Hahn-Straße) leistungsfä-
hig mit einer Lichtsignalanlage abgewickelt werden. Lediglich alternativ wird bei einer 
Umgestaltung der Knotenpunkte der Bau eines Turbo-Kreisverkehrs vorgeschlagen.  
 
Bei dem Knotenpunkt K 3 (Anbindung Gewerbegebiet: Otto-Hahn-Straße / Georg-
August- Zinn-Straße) wird der Ausbau zu einem kleinen Kreisverkehr oder als licht-
signalgeregelter Knotenpunkt vorgeschlagen.  
 
Der Knotenpunkt K 4 (Neuer Anschluss an L 3115 / neue Anbindungsstraße) kann 
sowohl vorfahrtsgeregelt als auch als Kreisverkehr leistungsfähig gestaltete werden. 
 
Eine Ertüchtigung der Knotenpunkte lässt sich demnach unter den der Planung zu-
grunde gelegten Ansätzen des Planfalles B auch ohne den Bau von Turbo-Kreiseln 
realisieren.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen bedingen keine Änderung der Planung, da bei Umsetzung des für 
die weitere Planung präferierten Planfalles B die Leistungsfähigkeit der untersuchten 
Knotenpunkte laut vorliegendem Verkehrsgutachten auch ohne Realisierung eines 
Turbo-Kreisverkehres gewährleistet werden kann.  
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Teil C    Stellungnahmen nach § 3 (1) BauGB mit Anregungen / Hinweisen  

1 Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement, Darmstadt Stellungnahme vom 15.05.2020 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
Zu 1.7  
Erläuterung: 
Der Flächennutzungsplan stellt die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung gemäß 
§ 5 BauGB für das Gemeindegebiet in ihren Grundzügen dar und ist somit – nicht 
zuletzt auch maßstabsbedingt - nicht parzellenscharf. Die Berücksichtigung der Bau-
verbotszone erfolgt auf der nachgeordneten Planungsebene, der verbindlichen Bau-
leitplanung.  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis bedingt keine Änderung der Planung. Es wird auf die Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung verwiesen. 
 
 
Zu 1.8  
Erläuterung: 
Wie bereits erläutert, erfolgt im Rahmen der Flächennutzungsplanung eine grund-
sätzliche Darstellung der geplanten Nutzungen.  
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes wird dann der konkrete Flächen-
bedarf im Rahmen einer Fachplanung ermittelt und berücksichtigt. Dies trifft auch für 
die ggf. erforderliche Einbeziehung von Flächen in Richtung Semder Kreuz entlang 
der bestehenden Landesstraße zu.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen bedingen keine Änderung der Planung, da auf Ebene der Flä-
chennutzungsplanung die Planung lediglich in ihren Grundzügen und nicht parzellen-
scharf abgebildet wird. Bzgl. der Abbildung des konkreten Flächenbedarfes ist auf 
die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zu verweisen. 
 
 
Zu 1.9  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zu Kenntnis genommen; bedingt allerdings keine Änderung der 
Planung; 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 3 (1) BauGB mit Anregungen / Hinweisen  

1 Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement, Darmstadt Stellungnahme vom 15.05.2020 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
Zu 1.10  
Erläuterung: 
Die konkrete Verkehrsplanung und auch die Kostenermittlung kann erst auf der 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung erfolgen. Zu ermitteln sind dann insbeson-
dere die im Rahmen der Anbindung an die Landesstraße erforderlichen Maßnahmen 
und Kosten. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen; bedingt aber keine Änderung der Pla-
nung. Es wird auf die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung verwiesen. 
 
 
 
Zu 1.11  
Erläuterung: 
Auch hierzu ist auszuführen, dass es sich um ein Planverfahren auf Ebene der vor-
bereitenden Bauleitplanung handelt. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung 
sind dann u.a. die Belange des Lärmschutzes konkret zu prüfen und ggf. Maßnah-
men zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen festzusetzen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen; bedingt aber keine Änderung der Pla-
nung. Es wird auf die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung verwiesen. 
 
 
 
Zu 1.12  
Erläuterung: 
Mit Blick auf die zwischenzeitlich veränderten Rahmenbedingungen (Verkehrszäh-
lung Hessen Mobil, Planung B 45 durch Planungsgemeinschaft) wird auf die nächs-
ten Verfahrensschritte, die öffentliche Auslegung sowie die Beteiligung der Träger öf-
fentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB, verwiesen in welcher der Fachbehörde 
erneut Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme gegeben wird. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen; bedingt aber keine Änderung der Pla-
nung.  
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Teil C    Stellungnahmen nach § 3 (1) BauGB mit Anregungen / Hinweisen  

2 Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. III, Darmstadt Stellungnahme vom 28.04.2020 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 

Zu 2.1:  
Erläuterung: 
Anzumerken ist zunächst, dass im Rahmen einer Vorbesprechung zur vorliegenden 
Planung mit einem Vertreter des Regierungspräsidiums am 08.05.2018 von Seiten 
des RP Darmstadt abgestimmt worden ist, dass eine Anpassung an die Ziele der 
Raumordnung und Landesplanung attestiert werden könne, wenn sich der Umfang 
der neu dargestellten gewerblichen Bauflächen hinsichtlich ihrer Größe auf eine Flä-
che deutlich unter 5 ha beschränke. Damit sei ein Zielabweichungsverfahren nicht 
erforderlich. 
Der Entwurf der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes stellt eine Fläche von 3,07 
ha als „Gewerbliche Baufläche, geplant“ bzw. “Gewerbegebiet, geplant“ dar. 
 
Zur Notwenigkeit der Darstellung gewerblicher Bauflächen bzw. eines Gewerbege-
bietes ist darauf hinzuweisen, dass zur weiteren baulichen Entwicklung in diesem 
Bereich eine Anbindung an die Landesstraße aus verkehrstechnischen Gründen er-
forderlich ist. Betrachtet man die Nachbachbarschaft zu bestehenden und geplanten 
Gewerbeflächen und berücksichtigt man auch bereits mögliche Verkehrsemissionen 
durch die neu geplante Straße, so ist die Ausweisung von Wohnbauflächen aus Im-
missionsschutzgründen nicht vertretbar.  
Die zukünftige Wohnbauentwicklung soll, wie im wirksamen Flächennutzungsplan 
bereits dargestellt, zunächst in Anlehnung an die Bestandsbebauung von Richen er-
folgen. Zwischen den geplanten Gewerbeflächen und den geplanten Wohngebieten 
ist darüber hinaus ein Grünzug vorgesehen. 
 
Bzgl. der weiter westlich gelegenen im Regionalplan ausgewiesen „Vorranggebiete 
für Industrie und Gewerbe, Planung“ ist auszuführen, dass zunächst eine bauliche 
Entwicklung in Anlehnung an die bestehenden bzw. im wirksamen Flächennutzungs-
plan 2011 dargestellten gewerblichen Flächen erfolgen soll, um eine bedarfsge-
rechte Flächeninanspruchnahme zu ermöglichen und noch über einen gewissen 
Zeitraum hinweg eine landwirtschaftliche Nutzung in diesem Bereich nicht weiter ein-
zuschränken.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen werden zum Anlass genommen, die Begründung um weitere An-
gaben zur Zielsetzung der gewerblichen Flächendarstellung zu ergänzen. 

 
  

2.1 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 3 (1) BauGB mit Anregungen / Hinweisen  

2 Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. III, Darmstadt Stellungnahme vom 28.04.2020 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
 

Zu 2.2:  
Erläuterung: 
Das planerische Ziel liegt einerseits in der Bereitstellung gewerblicher Bauflächen in 
Ergänzung der bestehenden Gewerbeflächen zur Deckung einer entsprechenden 
Nachfrage aber auch darin, eine geordnete verkehrliche Erschließung sowohl der im 
Rahmen der 2. Flächennutzungsplanänderung geplanten Gewerbeflächen als auch 
den im rechtswirksamen Flächennutzungsplan dargestellten neuen Gewerbeflächen 
an der B 45 mittelfristig sicherzustellen. Darüber hinaus wird dabei auch langfristig 
der im Regionalplan 2010 ausgewiesenen Siedlungsentwicklung entsprochen.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Anregung wird nicht aufgegriffen. Im Rahmen der Abwägung wir der geplanten 
Anbindung an die L 3115 und der damit verbundenen Erschließungsfunktion Vorrang 
eingeräumt.  
 
 
Zu 2.3:  
Erläuterung: 
Zwischenzeitlich liegt ein faunistisches Gutachten mit Stand vom Juni 2020 vor. Die-
ses kommt unter anderem zu dem Ergebnis, dass der aktuelle Nachweis von 46 Vo-
gelarten im Gebiet gelang wobei als lokale Offenlandarten sieben Reviere der Feld-
lerche und ein Revier der Wiesenschafstelze zu benennen sind. Andere Offenlandar-
ten wie beispielsweise Rebhuhn oder Fasan konnten nicht nachgewiesen werden. 
Auch liegen keine Nachweise für ein Vorkommen des Feldhamsters vor.  
Insbesondere für die Feldlerche und die Wiesenschafstelze sind auf Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen in Form der 
Anlage von Blühstreifen notwendig. 
Die Begründung bzw. der Umweltbericht der 2. Änderung des Flächennutzungspla-
nes werden im Hinblick auf die Ergebnisse des o.g. faunistische Gutachten ergänzt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen werden zum Anlass genommen die zwischenzeitlich vorliegende 
faunistischen Untersuchung in Begründung bzw. Umweltbericht der 2. Änderung des 
Flächennutzungsplanes bzw. im Rahmen des nachfolgenden Bebauungsplanverfah-
rens zu berücksichtigen. 
 
 
Zu 2.4:  
Erläuterung: 
Im Plangebiet befinden sich keine Oberflächengewässer.  
(weiter siehe nächste Seite) 

 

2.2 
 

2.3 
 

2.4 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 3 (1) BauGB mit Anregungen / Hinweisen  

2 Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. III, Darmstadt Stellungnahme vom 28.04.2020 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
Zu 2.4:  
Erläuterung: 
Der Nachweis einer geordneten Abflussregelung erfolgt auf der nachfolgenden 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Der Nachweis einer gesicherten 
Abflussregelung erfolgt im nachfolgenden Bebauungsplanverfahren. 
 
 
 
Zu 2.5:  
Erläuterung: 
Die Ausführungen werden für die verbindliche Bauleitplanung zur Kenntnis genom-
men. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen werden für die nachfolgende Ebene der verbindlichen Bauleitpla-
nung zur Kenntnis genommen. Eine Änderung der vorliegenden Planung ergibt sich 
nicht. 
 
 
 
 
 

 

2.5 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 3 (1) BauGB mit Anregungen / Hinweisen  

2 Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. III, Darmstadt Stellungnahme vom 28.04.2020 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.6:  
Erläuterung: 
Grundsätzlich widerspricht die geplante Darstellung einer gewerblichen Baufläche 
nicht der geplanten Wasserschutzzone III B und den in der Muster-Wasserschutzge-
bietsverordnung genannten Verbote.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen werden zum Anlass genommen, einen entsprechenden Vermerk 
in die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes aufzunehmen. 
 
 
 
Zu 2.7:  
Erläuterung: 
Die Ausführungen werden für die verbindliche Bauleitplanung zur Kenntnis genom-
men. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen werden für die nachfolgende Ebene der verbindlichen Bauleitpla-
nung zur Kenntnis genommen. Eine Änderung der vorliegenden Planung ergibt sich 
nicht. 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 3 (1) BauGB mit Anregungen / Hinweisen  

2 Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. III, Darmstadt Stellungnahme vom 28.04.2020 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

Zu 2.8:  
Erläuterung: 
Diesbezüglich ist auf die Ebene des Bebauungsplanverfahren bzw. des Baugeneh-
migungsverfahrens zu verweisen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen bedingen keine Änderung der Planung. Es wird diesbezüglich auf 
die nachfolgende Ebene der verbindlichen Bauleitplanung verwiesen. 
 
 
Zu 2.9:  
Erläuterung: 
Auch bzgl. des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen ist auf die Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung bzw. des Bauantragverfahrens zu verweisen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen bedingen keine Änderung der Planung. Es wird diesbezüglich auf 
die nachfolgende Ebene der verbindlichen Bauleitplanung bzw. des Bauantragver-
fahrens verwiesen. 
 
 
Zu 2.10:  
Erläuterung: 
Der Vorentwurf der 2. Änderung des Flächennutzungsplanung berücksichtigt die 
Nachbarschaft zu den im Nordosten und Osten dargestellten geplanten Wohnbauflä-
chen insofern, als neben der Darstellung „Gewerbliche Bauflächen, geplant“ auch 
eine Darstellung als „Flächen für Nutzungsbeschränkungen“ erfolgt. Konkrete Maß-
nahmen etwa zum Schallschutz sind dann auf Ebene der verbindlichen Bauleitpla-
nung zu ermitteln und ggf. in Form von Emissionskontingenten festzusetzen. Der 
vorliegende Begründungsentwurf beinhaltet bereits entsprechende Ausführungen.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen; bedingen jedoch keine Ände-
rung der Planung.  
 
 
Zu 2.11:  
Erläuterung: 
Die Darlegungen betreffen den im Rahmen des weiteren Planverfahrens zu erstel-
lenden Umweltbericht. 
 
(weiter auf nächster Seite) 

 

2.7 
 

2.8 
 

2.9 
 

2.10 
 

2.11 
 



Stadt Groß-Umstadt         Flächennutzungsplan, 2. Änderung  

Seite 14 von 46 

 

Teil C    Stellungnahmen nach § 3 (1) BauGB mit Anregungen / Hinweisen  

2 Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. III, Darmstadt Stellungnahme vom 28.04.2020 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
 

 
Zu 2.11:  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen werden im Umweltbericht berücksichtigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.12:  
Erläuterung: 
Der Kampfmittelräumdienst wurde beteiligt. 
Siehe Pkt. 5 der Vorlage 
 
Der Anregung wurde entsprochen. Eine Beschlussfassu ng erübrigt sich.  
 
 
 

 

2.11 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 3 (1) BauGB mit Anregungen / Hinweisen  

3 Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg,  
Darmstadt 

Stellungnahmen vom 28.04.2020 und vom 04.05.2020  

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 

 

Zu 3.1:  
Erläuterung: 
Siehe Pkt. 2.6 der Vorlage 
 
Beschlussvorschlag: 
Es wird auf die Behandlung der entsprechenden Stellungnahme des Regierungsprä-
sidiums verwiesen. 
 
 
Zu 3.2:  
Erläuterung: 
Im Rahmen des nachfolgenden Bebauungsplanverfahrens werden entsprechende 
Boden- und Grundwasseruntersuchungen durchgeführt, die auch dann erst entspre-
chende Aussagen z.B. zur Versickerung von Niederschlagswasser ermöglichen. 
Der Nachweis einer geordneten Niederschlags- und Abwasserentsorgung erfolgt auf 
der nachfolgenden Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen werden für das nachfolgende Bebauungsplanverfahren zur Kennt-
nis genommen. Eine Änderung für das vorliegende Planverfahren ergibt sich daraus 
nicht. 
 
 
Zu 3.3:  
Erläuterung: 
Siehe Pkt. 2.1 der Vorlage 
 
Beschlussvorschlag: 
Es wird auf die Behandlung der entsprechenden Stellungnahme des Regierungsprä-
sidiums Darmstadt verwiesen. 
 

 

3.1 
 

3.2 
 

3.3 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 3 (1) BauGB mit Anregungen / Hinweisen  

3 Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg,  
Darmstadt 

Stellungnahmen vom 28.04.2020 und vom 04.05.2020 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 
 

 

 

Zu 3.4  
Erläuterung: 
Die Verkehrsuntersuchung berücksichtigt die vorliegende Planung sowie die entspre-
chenden Bauflächenentwicklungen des Flächennutzungsplanes 2011 (Gewerbege-
biete I, II und III) wobei weitere im Regionalplan Südhessen 2010 zusätzlich ausge-
wiesen Siedlungsflächen und ausgewiesen Industrie- und Gewerbeflächen nicht wei-
ter betrachtet worden sind, da eine entsprechende Entwicklung derzeit nicht abseh-
bar ist. 
Der Landschaftsplan 2001 beurteilte damals die gesamten gemäß Regionalplan 
2010 als Siedlungsbereich- Zuwachs ausgewiesenen Flächen westlich der Bahn-
trasse (Bebauungsplan „Nordspange/Willy-Brandt-Anlage) bis hin zur L 3115. Da der 
2. Änderungsplan auch Teile dieser Flächen überplant, wurde die entsprechende Ta-
belle zwecks Darlegung der landschaftsplanerischen Beurteilung in die Begründung 
übernommen. Es ist jedoch klarzustellen, dass der 2. Änderungsplan nur eine ge-
plante gewerbliche Baufläche bzw. ein Gewerbegebiet mit ca. 3 ha darstellt. In der 
Begründung erfolgt eine entsprechende Klarstellung. Im Übrigen ist auf die Behand-
lung der Stellungnahme der für die Raumordnung und Landesplanung zuständigen 
Fachbehörde, dem Regierungspräsidium Darmstadt, zu verweisen. (Pkt. 2ff.) 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen bedingen keine Änderung der Planung. In der Begründung wird 
der der Planung zugrundliegende Sachverhalt weitergehend erläutert. Es wird auf 
die Behandlung der entsprechenden Stellungnahme des Regierungspräsidiums 
Darmstadt verwiesen. 
 
 
Zu 3.5  
Erläuterung: 
Siehe Pkt. 2.1 der Vorlage 
 
Beschlussvorschlag: 
Es wird auf die Behandlung der entsprechenden Stellungnahme des Regierungsprä-
sidiums Darmstadt verwiesen. 
 
 
Zu 3.6  
Erläuterung: 
Siehe Pkt. 2.3 der Vorlage 
 
Beschlussvorschlag: 
Es wird auf die Behandlung der entsprechenden Stellungnahme des Regierungsprä-
sidiums Darmstadt verwiesen. 

  

3.4 
 
 

3.5 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 3 (1) BauGB mit Anregungen / Hinweisen  

3 Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg,  
Darmstadt 

Stellungnahmen vom 28.04.2020 und vom 04.05.2020 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

Zu 3.7: 
Erläuterung: 
Es besteht eine konkrete Nachfrage nach gewerblich nutzbaren und erschlossenen 
Baugrundstücken. So sind die jüngst erschlossenen Gewerbegrundstücke im Be-
reich der Otto-Hahn-Straße bereits verkauft. Nachgefragt werden dabei auch klein-
teilige Flächen für Handwerksbetriebe aus dem Landkreis. 
Ergänzend ist anzumerken, dass auch die bislang unbebauten Flächen im Bereich 
der Resopal GmbH bereits verkauft und für den Bau einer Lagerhalle für ein benach-
bartes Unternehmen vorgesehen sind und somit auch in diesem Bereich der Kern-
stadt keine größeren gewerblichen Flächen verfügbar sind. 
Der Begründungsentwurf wird um die o.g. Erkenntnisse ergänzt. 
Im Übrigen ist auf die Ausführungen des Regierungspräsidiums Darmstadt (siehe 
Pkt. 2.1 der Vorlage) zu verweisen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen bedingen keine Änderung der Planung. Es wird auf die Behand-
lung der entsprechenden Stellungnahme des Regierungspräsidiums Darmstadt ver-
wiesen. 
 
 
Zu 3.8:  
Erläuterung: 
Siehe Pkt. 3.4 der Vorlage 
 
Beschlussvorschlag: 
Es wird auf die Behandlung der vorangehenden inhaltsgleichen Stellungnahme ver-
wiesen 

 

3.7 
 
 

3.8 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 3 (1) BauGB mit Anregungen / Hinweisen  

4 Landesamt für Denkmalpflege Hessen,  
hessenARCHÄOLOGIE, Darmstadt 

Stellungnahme vom 22.04.2020 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 
 

 

 
 
 
 
Zu 4.1: 
Erläuterung: 
Die Untersuchung wird im Rahmen des Aufstellungsverfahrens des Bebauungspla-
nes durchgeführt. 
Die Stadt wird mit der HLG und hessenARCHÄOLOGIE den Untersuchungsumfang 
abstimmen. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Untersuchungen dann 
mit Blick auf die Einsaat für den Sommer eher am Ende der Vegetationsperiode im 
Herbst/Winter d.J. stattfinden werden. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen bedingen keine Änderung der Planung. 

 

4.1 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 3 (1) BauGB mit Anregungen / Hinweisen  

4 Landesamt für Denkmalpflege Hessen,  
hessenARCHÄOLOGIE, Darmstadt 

Stellungnahme vom 22.04.2020 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
 
 
 
Zu 4.2:  
Erläuterung: 
Die Untere Denkmalschutzbehörde äußert in der Stellungnahme des Kreisausschus-
ses des Landkreises Darmstadt-Dieburg vom 28.04.2020 keine Anregungen und Be-
denken. (siehe Seite 16 der Vorlage) 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen bedingen keine Änderung der Planung. Die Untere Denkmal-
schutzbehörde äußert in der Stellungnahme des Kreisausschusses des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg vom 28.04.2020 keine Anregungen und Bedenken. 
 
 
 

  

4.1 
 
 

4.2 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 3 (1) BauGB mit Anregungen / Hinweisen  

5 Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst, 
Darmstadt 

Stellungnahme vom 17.04.2020 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Zu 5.1:  
Erläuterung: 
Die Ausführungen werden in die Begründung bzw. den Umweltbericht aufgenom-
men. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Anregung wird zum Anlass genommen, die Begründung bzw. den Umweltbericht 
um die vorliegenden Erkenntnisse zu ergänzen. 
 
 
 
 
 

  

5.1 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 3 (1) BauGB mit Anregungen / Hinweisen  

6 DADINA, Darmstadt Stellungnahme vom 24.04.2020 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 
 

 
 
 
 
Zu 6.1:  
Erläuterung: 
Die Ausführungen betreffen nicht die Ebene der Flächennutzungsplanung und wer-
den für das nachfolgende Bebauungsplanverfahren zur Kenntnis genommen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen bedingen keine Änderung der Planung. Es wird auf die nachfol-
gende Ebene der verbindlichen Bauleitplanung verwiesen. 
 
 
 
 
 

  

6.1 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 3 (1) BauGB mit Anregungen / Hinweisen  

7 PLEDOC GmbH, Essen Stellungnahme vom 07.04.2020 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Zu 7.1:  
Erläuterung: 
Die das Plangebiet querende Gasleitung ist im Vorentwurf der 2. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes bereits als „Unterirdische Versorgungsleitung-Gas“ dargestellt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen bedingen keine Änderung der Planung. 
 
 
Zu 7.2:  
Erläuterung: 
Maßstabsbedingt (1:10000) lässt sich der genannte Schutzstreifen von 10 m auf 
Ebene der vorliegenden 2. Änderung des Flächennutzungsplanung zeichnerisch 
nicht darstellen. Diesbezüglich ist auf die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zu 
verweisen. 
Die vorliegende 2. Änderung des Flächennutzungsplanes stellt innerhalb ihres räum-
lichen Geltungsbereiches eine „landschaftplanerisch notwendige Anpflanzung“ ledig-
lich entlang der nordwestlichen Grenze des dargestellten Gewerbegebietes, geplant 
dar. Die genannte Leitung ist von der Darstellung im 2. Änderungsplan nicht betrof-
fen.  
 
Eine Betroffenheit ergibt sich lediglich für die entlang der B 45 gelegen und im 
rechtswirksamen Flächennutzungsplan dargestellten gewerbliche Bauflächen. Die 
hier dargestellten landschaftsplanerisch notwendigen Anpflanzungen verlaufen maß-
stabsbedingt im Bereich der ebenfalls dargestellten Gasleitung. In der Begründung 
zum Flächennutzungsplan wird allerdings auf die entsprechenden Schutzstreifen und 
das Merkblatt “Berücksichtigung von unterirdischen Schutzstreifen“ bereits hingewie-
sen. Im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplanes für diese Flächen sind 
dann diese Rahmenbedingungen zu beachten und mit den geplanten grünordneri-
schen Maßnahmen abzustimmen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen bedingen keine Änderung der Planung, da eine unmittelbare Be-
troffenheit der vorliegenden 2. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Blick auf 
deren räumlichen Geltungsbereich nicht gegeben ist.  
 
 

7.1 
 

7.2 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 3 (1) BauGB mit Anregungen / Hinweisen  

7 PLEDOC GmbH, Essen Stellungnahme vom 07.04.2020 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 
 
 
Merkblatt  
Berücksichtigung von unterirdischen Ferngasleitungen bei der Aufstellung von 
Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen 
 
Open Grid Europe 
The Gas Wheel 
Anweisung zum Schutz von Ferngasleitungen und zugehörigen Anlagen 
Planunterlagen: Lagepläne und Schnitte 

 

Zu 7.3:  
Erläuterung: 
Es wird auf die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung verwiesen.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen bedingen keine Änderung der Planung. Es wird auf die Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung verwiesen. 
 
 
Zu 7.4:  
Erläuterung: 
Eine Klärung erfolgt auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanverfahren 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen bedingen keine Änderung der Planung. Es wird auf die Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung verwiesen. 
 
 
Zu 7.5:  
Erläuterung: 
Eine zeichnerische Darstellung der Leitung über die bereits im Vorentwurf getroffene 
Darstellung hinaus ist maßstabsbedingt nicht möglich. 
Die vorliegende 2. Änderung ist durch die genannte Fernleitung lediglich im Bereich 
einer Querung der geplanten Erschließungsstraße betroffen. 
Die Anregung wird dahingehend aufgegriffen, als die Begründung um die entspre-
chenden Hinweise und Ausführungen bzgl. des Schutzstreifens sowie der sich hie-
raus ergebenden Einschränkungen ergänzt wird. 
Im Übrigen ist auf die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung bzw. der Ausfüh-
rungsplanung in Kenntnis des genauen Verlaufs und der Tiefe der Leitung sowie der 
konkreten Straßenplanung zu verweisen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen bedingen keine Änderung der Planung. Es wird auf die Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung verwiesen. 
 
 

7.3 
 

7.4 
 

7.5 
 

7.6 
 

7.7 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 3 (1) BauGB mit Anregungen / Hinweisen  

7 PLEDOC GmbH, Essen Stellungnahme vom 07.04.2020 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 
 
Merkblatt  
Berücksichtigung von unterirdischen Ferngasleitungen bei der Aufstellung von 
Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen 
 
Open Grid Europe 
The Gas Wheel 
Anweisung zum Schutz von Ferngasleitungen und zugehörigen Anlagen 
 
Planunterlagen: Lagepläne und Schnitte 

 
 
 
Zu 7.6:  
Erläuterung: 
Im Planbild des Vorentwurfes wird die Leitung bislang als „Gas DN 500 EON Gas-
transport“ benannt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Anregung wird aufgegriffen. 
 
 
 
Zu 7.7:  
Erläuterung: 
In dem genannten Merkblatt wird u.a. empfohlen, bei Betroffenheit der Leitung bzw. 
des Schutzstreifens diese nachrichtlich im Plan oder an geeigneter Stelle darzustel-
len und verweist auf unzulässige Maßnahmen im Bereich des Schutzstreifens hin 
wie beispielsweise die Errichtung von Gebäuden aller Art, Oberflächenbefestigungen 
in Beton, die Einleitung aggressiver Abwässer u.ä., die Anpflanzung von Bäumen 
und Sträuchern außerhalb des Schutzstreifens oder die Errichtung von Windkraftan-
lagen.  
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass bestimmte Maßnahmen nur nach Einwei-
sung vor Ort und mit Zustimmung statthaft sind wie etwa der Neubau von kreuzen-
den oder parallel führenden Straßen, Kanälen und Rohrleitungen, die Freilegung der 
Leitung, die Niveauänderung im Schutzstreifen,…. 
Auch die beiliegende Anweisung befasst sich u.a. mit den Erkundigungspflicht, Ka-
thodischer Korrosionsschutz, Sicherung gegen Bergbaueinwirkungen sowie Bauvor-
haben im Schutzstreifenbereich, Benachrichtigung und Schadensfälle. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen werden zum Anlass genommen entsprechende textliche Hinweise 
auf die genannten Anlagen in die Begründung aufzunehmen. 
 

7.3 
 

7.4 
 

7.5 
 

7.6 
 

7.7 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 3 (1) BauGB mit Anregungen / Hinweisen  

7 PLEDOC GmbH, Essen Stellungnahme vom 07.04.2020 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 3 (1) BauGB mit Anregungen / Hinweisen  

8 e-netz Südhessen AG, Darmstadt Stellungnahme vom 20.04.2020 und 03.04.2020 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 8.1 
Erläuterung: 
Konkrete Planungen zur späteren Ausgestaltung der Flächen liegen nicht vor. Die 
genaue Lage und der Verlauf der Betriebsmittel ist auf der nachgeordneten Bebau-
ungsplanebene zu ermitteln und zu berücksichtigen. Insofern ist auf die weiteren Pla-
nungsschritte zu verweisen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen bedingen keine Änderung der Planung. Es wird auf die Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung verwiesen. 
 
 
 

  

8.1 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 3 (1) BauGB mit Anregungen / Hinweisen  

9 Beauftragter der Naturschutzvereinigungen (BVNH, BUND, 
DGWV, HGON, NABU, SDW), Groß-Umstadt 

Stellungnahme vom 02.05.2020 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 
 

 

 
Zu 9.1:  
Erläuterung: 
Bzgl. der Nachfrage nach gewerblich nutzbaren Grundstücken ist auf Pkt. 2.1 der 
Vorlage zu verweisen. 
Wie bereits in Pkt. 3.7 dargelegt besteht eine entsprechende Nachfrage nach ge-
werblich nutzbaren Flächen. Zudem beschränkt sich die dargestellte gewerbliche 
Baufläche auf eine Größe von ca. 3,07 ha und ist auch vor dem Hintergrund der bau-
lichen Entwicklung im Stadtteil Umstadt und der geplanten Erschließungsstraße mit 
ihrer Anbindung an die L 3115 insgesamt zu sehen.  
Die darüber hinaus im rechtswirksamen Flächennutzungsplan dargestellte Bauflä-
chenentwicklung beschränkt sich im Weiteren auf die Ausweisung von Wohnbauflä-
chen entlang des bestehenden Siedlungskörpers im Westen von Richen sowie ge-
werblicher Flächen entlang der B 45, die allerdings nicht, wie im Regionalplan als 
„Vorranggebiete Industrie und Gewerbe“ ausgewiesen bis zur L 3115 reichen son-
dern nur bis auf Höhe der verlaufenden Ferngasleitung, also etwa bis zur Hälfte der 
Strecke.  
Von den im Regionalplan ausgewiesenen „Vorranggebiet Siedlung“, welche dieser 
im Übrigen ebenfalls bis zur Landesstraße und nördlich der geplanten Erschlie-
ßungsstraße ausweist soll aus den unter Pkt. 2.1 aufgeführten Gründen lediglich 
eine Fläche von ca. 3 ha nunmehr als „Gewerbegebiet“ im Rahmen des 2. Ände-
rungsverfahrens ausgewiesen werden. 
Festzuhalten ist zudem, dass es sich bei den Böden zwischen der B 45 und dem 
Stadtteil Richen laut der Fortschreibung des Landwirtschaftlichen Fachplans Süd-
hessen bzgl. der Gesamtbewertung der Feldflurfunktionen um Böden der Stufe 1a 
(höchste Bedeutung) handelt und von einer weiteren baulichen Entwicklung in An-
passung an die übergeordnete Planungsebene gemäß den Vorgaben der Regional- 
und Landesplanung die dort gelegenen Flächen alle gleichermaßen betroffen sind. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen bedingen keine Änderung der Planung. Im Rahmen der Abwä-
gung wird an den getroffenen Darstellungen der gewerblichen Bauflächen sowie der 
dargestellten Fläche für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptver-
kehrswege festgehalten. 
 

  

9.1 
 

9.3 
 

9.2 
 

9.4 
 

9.5 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 3 (1) BauGB mit Anregungen / Hinweisen  

9 Beauftragter der Naturschutzvereinigungen (BVNH, BUND, 
DGWV, HGON, NABU, SDW), Groß-Umstadt 

Stellungnahme vom 02.05.2020 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 9.2:  
Erläuterung: 
siehe Pkt. 2.1 dieser Vorlage 
Betroffen ist die Ebene der Regionalplanung. 
 
Eine Beschlussfassung erübrigt sich.  
 
 
Zu 9.3:  
Erläuterung: 
Eine Abarbeitung der genannten Punkte erfolgt, abgeschichtet auf die Ebene der 
Flächennutzungsplanung, in dem im Rahmen des Verfahrens zu erstellenden Um-
weltbericht. Weitere Aussagen und Erhebungen zu den Themenbereichen, erfolgen 
dann bei Bedarf auf der nachfolgenden Planungsebene, der verbindlichen Bauleit-
planung.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen werden für den zu erstellenden Umweltbericht zur Kenntnis ge-
nommen. Im Übrigen ist auf das nachfolgende Bebauungsplanverfahren zu verwei-
sen. 
 

  

9.1 
 

9.3 
 

9.2 
 

9.4 
 

9.5 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 3 (1) BauGB mit Anregungen / Hinweisen  

9 Beauftragter der Naturschutzvereinigungen (BVNH, BUND, 
DGWV, HGON, NABU, SDW), Groß-Umstadt 

Stellungnahme vom 02.05.2020 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 
 

 

 
 
 
 
Zu 9.4:  
Erläuterung: 
Mit Blick auf die im Norden geplanten Wohnbauflächen erfolgt nicht nur die Darstel-
lung einer „Fläche mit Nutzungsbeschränkungen“ für die geplanten gewerblichen 
Bauflächen sondern auch die Darstellung einer Grünfläche, die in Ergänzung zu den 
im Flächennutzungsplan bereits dargestellten Grünfläche zu sehen ist. Die Grünflä-
chen sollen als Puffer zu dem Gewerbegebiet und zur geplanten Wohnbaufläche die-
nen, um so ein attraktives Wohnumfeld für die Wohnbauentwicklung sicherzustellen. 
 
Eine Erschließung des Gewerbegebietes nur über die Otto-Hahn-Straße zur Anbin-
dung an die B 45 ist aus verkehrstechnischer Sicht nicht möglich, um die mittel- und 
langfristige geplante bauliche Entwicklung von Groß-Umstadt mit den im Flächennut-
zungsplan 2011 bzw. im Regionalplan Südhessen 2010 dargestellten bzw. ausge-
wiesen Flächen nördlich der B 45 zu gewährleisten.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen bedingen keine Änderung der Planung. Im Rahmen der Abwä-
gung wird deshalb an der Darstellung der geplanten Erschließungsstraße als auch 
den dargestellten Gewerbeflächen festgehalten. 
 
  

  

9.1 
 

9.3 
 

9.2 
 

9.4 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 3 (1) BauGB mit Anregungen / Hinweisen  

10 Beauftragter der HGON, AK Dieburg, Otzberg  Stellungnahme vom 21.04.2020 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 

 

 

Zu 10.1:  
Erläuterung: 
Bzgl. der Nachfrage nach Gewerbeflächen siehe Pkt. 3.7 der Vorlage 
 
Beschlussvorschlag: 
Es wird auf den entsprechenden Beschluss zu der eingegangenen Stellungnahme 
des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg verwiesen 
 
 
Zu 10.2:  
Erläuterung: 
 
Eine umfassende Abarbeitung des Themenbereiches Boden sowie eine Auseinan-
dersetzung mit dem Verlust an Bodenfunktionen und dessen Ausgleich erfolgt im 
Umweltbericht zum Bebauungsplan. Der Umweltbericht zur 2. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes behandelt, abgeschichtet auf die Planungsebene, auch den 
Themenbereich Boden. (siehe auch Pkt. 2.5 der Vorlage) 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen werden abgeschichtet auf die vorliegende Planungsebene für den 
Umweltbericht zur Kenntnis genommen. Eine detailliertere Ausarbeitung erfolgt auf 
der nachfolgenden Planungsebene im Rahmen der Erstellung des Umweltberichtes 
zum Bebauungsplan. 
 
 
Zu 10.3:  
Erläuterung: 
Anzumerken ist, dass von der Abteilung 240 Straßen-, Kanal- und Trinkwasserlei-
tungsbau hinsichtlich der Trinkwasserversorgung und der Abwasserentsorgung mit 
Schreiben vom 31.03.2020 keine Einwände vorgebracht worden sind.  
Der Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg wird im nächsten Verfahrensschritt 
beteiligt. Die Stadt Groß-Umstadt betreibt eine eigene Wasserversorgung. Zu diesen 
Zwecken werden jährlich ca. 1,1 Mio. m³ Trinkwasser aus den Tiefbrunnen und 
Quellen gefördert bei genehmigten Fördermengen von insgesamt 1.676.840 m³.  
Im Rahmen der weiteren Planung ist auf Bebauungsplanebene auch die Themen, 
Versickerung des Niederschlagswassers, Beeinflussung Grundwasserneubildung, 
usw. detaillierter abzuarbeiten und zu berücksichtigen.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen werden für die nachfolgende Bebauungsplanebene zur Kenntnis 
genommen. Ein Änderungsbedarf für die vorliegende Planung ergibt sich daraus 
nicht. 
 

10.1 
 

10.2 
 

10.3 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 3 (1) BauGB mit Anregungen / Hinweisen  

10 Beauftragter der HGON, AK Dieburg, Otzberg Stellungnahme vom 21.04.2020 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 
 

Zu 10.4:  
Erläuterung: 
Bzgl. weiterer Untersuchungen zu den Themenbereichen Luftströme, Luftbewegun-
gen, Luftbelastungen bzw. Klima ist auf die nachfolgende Bebauungsplanebene zu 
verweisen, da hier erst u.a. Aussagen zum Versiegelungsgrad, zur Höhenentwick-
lung von Gebäuden sowie zur Stellung der baulichen Anlagen getroffen werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen bedingen keine Änderung der Planung. Es wird auf die Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung verwiesen. 
 
 
Zu 10.5:  
Erläuterung: 
Die Frage der Energieversorgung ist auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
bzw. der Ausführungsplanung zu klären. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen bedingen keine Änderung der Planung. Es wird auf die Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung verwiesen. 
 
 
Zu 10.6:  
Erläuterung: 
Die geplante Erschließungsstraße ist im Hinblick auf die weitere bauliche Entwick-
lung in Umstadt und die bereits überlasteten Straßenabschnitte der B 45 weiterhin 
erforderlich. In absehbarer Zeit ist zudem nicht mit einer wesentlichen Abnahme des 
MIV zu rechnen.  
Bzgl. der Belastung der B 45 ist auf die anstehende Ausbauplanung der Bun-
destraße hinzuweisen. 
 
Im Übrigen ist auf die Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes zu verweisen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen bedingen keine Änderung der Planung. Die geplante Erschlie-
ßungsstraße wird weiterhin für erforderlich erachtet, um die geplante bauliche und 
verkehrliche Entwicklung zu gewährleisten. 
 
Zu 10.7:  
Erläuterung: 
Bzgl. der Nutzung wertvoller Ackerböden siehe Ausführungen unter Pkt. 9.1 der Vor-
lage 
(weiter nächste Seite) 

10.4 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 3 (1) BauGB mit Anregungen / Hinweisen  

10 Beauftragter der HGON, AK Dieburg, Otzberg Stellungnahme vom 21.04.2020 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 
 

 
Zu 10.7 
Erläuterung 
Im Rahmen der zwischenzeitlich vorliegenden faunistischen Untersuchung wurden 
für die vorliegende 2. Änderung des Flächennutzungsplanes die Auswirkungen der 
neuen Straßenanbindung hinsichtlich ihrer Trennwirkung nicht explizit untersucht.  
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes ist eine mögliche Trennwirkung 
für Tiere durch die geplante Trasse vor dem Hintergrund dann vorliegender konkre-
ter Aussagen z.B. zur erforderlichen Straßenbreite und Gestaltung zu untersuchen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, bedingen aber keine Änderung 
der Planung. Weitergehende artenschutzrechtliche Untersuchungen erfolgen auf 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. 
 
 
Zu 10.8:  
Erläuterung: 
Die konkreten Auswirkungen der Planung auf lärmempfindliche Tierarten sind im 
Rahmen der weiterführenden Planung und auf Ebene des nachfolgenden Bebau-
ungsplanverfahrens im Rahmen weiterer Fachgutachten zu untersuchen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen werden für die nachfolgende Bebauungsplanebene zur Kenntnis 
genommen. Ein Änderungsbedarf für die vorliegende Planung ergibt sich daraus 
nicht. 
 
 
Zu 10.9:  
Erläuterung: 
Die Anregung, auch die Auswirkungen der Lichtverschmutzung auf Insekten und an-
dere Arten zu untersuchen wird ebenfalls für die nachfolgende Bebauungsplanver-
fahren zur Kenntnis genommen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen werden für die nachfolgende Bebauungsplanebene zur Kenntnis 
genommen. Ein Änderungsbedarf für die vorliegende Planung ergibt sich daraus 
nicht. 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 3 (1) BauGB mit Anregungen / Hinweisen  

10 Beauftragter der HGON, AK Dieburg, Otzberg Stellungnahme vom 21.04.2020 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 
 
 

 
 
Zu 10.10:  
Erläuterung: 
Die Schaffung bzw. Auswahl von Ersatzlebensräumen für die geschützten Tierarten 
erfolgt ebenfalls auf Ebene der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, bedingen aber keine Änderung 
der Planung. Bzgl. der Schaffung und Auswahl von Ersatzlebensräumen ist auf die 
auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zu verweisen. 
 
 
 
Zu 10.11:  
Erläuterung: 
Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung vom Juni 2020 konnten als lokale Offen-
landarten lediglich die Feldlerche und die Wiesenschafstelze im Plangebiet nachge-
wiesen werden. Vorkommen von Fasan und Rebhuhn konnten nicht bestätigt wer-
den.  
Auch hier ist bzgl. Schaffung bzw. Auswahl von Ersatzlebensräumen für die ge-
schützten Tierarten auf die Ebene der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung 
zu verweisen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, bedingen aber keine Änderung 
der Planung. Bzgl. der Schaffung und Auswahl von Ersatzlebensräumen u.a. auch 
für die Feldlerche ist auf die auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zu verwei-
sen. 
 
 
 
 
 
 

  

10.10 
 

10.11 
 



Stadt Groß-Umstadt         Flächennutzungsplan, 2. Änderung  

Seite 34 von 46 

 

Teil C    Stellungnahmen nach § 3 (1) BauGB mit Anregungen / Hinweisen  

11 Stadt Babenhausen, FB IV, Babenhausen Stellungnahme vom 14.05.2020 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 
 
 

 
 
 
Zu 11.1:  
Erläuterung: 
Zur nebenstehenden Stellungnahme führt der mit der Verkehrsuntersuchung beauf-
tragte Fachplaner folgendes aus: 
 
„Die Gewerbegebietserweiterung und Freihaltung bzw. Herstellung einer Straße pa-
rallel zur B 45 mit Anschluss an die L 3115, die im Rahmen der 2. Änderung des Flä-
chennutzungsplans beschrieben wird, verursacht im Bereich der B 26 bei Babenhau-
sen keine signifikante Änderung der Verkehrsmengen. 
Durch die Entwicklung dieser Gewerbeflächen wäre auf der B 26 in Babenhausen 
mit einem Mehrverkehr von weniger als 50 Fahrzeugen pro Tag zu rechnen. 
 
Bei einem Verkehrsaufkommen von ca. 23.500 Kfz/24h auf der B 26 zwischen den 
Landesstraßen-Anschlüssen in Babenhausen und ca. 15.000 Kfz/24h auf der B 26 
westlich von Babenhausen (gem. Verkehrsmengenkarte 2015 von Hessen Mobil) 
macht dies einen Mehrverkehr von 0,2 bis 0,3 % aus und ist damit weder hinsichtlich 
Emissionen (Luftschadstoffe, Lärm) noch hinsichtlich der Verkehrsqualität von Rele-
vanz. Die Charakteristik der Straße ändert sich nicht.“ 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen bedingen keine Änderung der Planung, da nach derzeitigem 
Kenntnisstand nicht mit relevanten verkehrlichen Zusatzbelastungen für die Nach-
barstadt zu rechnen ist. 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 3 (1) BauGB mit Anregungen / Hinweisen  

12 Stellv. Ortslandwirt Richen Stellungnahme (E-Mail) vom 30.04.2020 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 
 
 

Zu 12.1:  
Erläuterung: 
Siehe auch die Pkt. 2.1, 3.7 und 9.1 dieser Vorlage 
 
Beschlussvorschlag: 
Es wird auf die Behandlung der Stellungnahmen des Regierungspräsidiums Darm-
stadt, Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt Dieburg sowie der Naturschutz-
vereinigungen verwiesen. 
 
 
Zu 12.2:  
Erläuterung: 
Siehe auch die Pkt. 10.7 dieser Vorlage 
 
Beschlussvorschlag: 
Es wird auf die Behandlung der Stellungnahmen HGON verwiesen. 
 
 
Zu 12.3:  
Erläuterung: 
Die geplante Anbindung an die L 3115 schafft verkehrstechnisch die Voraussetzun-
gen für die geplante bauliche Entwicklung in diesem Bereich von Umstadt. So kann 
insbesondere der gewerbliche Verkehr über die L 3115 an die B 45 angebunden 
werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen bedingen keine Änderung der Planung. Im Rahmen der Abwä-
gung wird an der Zielsetzung, der Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für die Entwicklung weiterer gewerblicher Flächen im Nordwesten von Umstadt 
unmittelbar anschließend an das entlang der B 45 hier bereits bestehenden Gewer-
begebiet sowie die Sicherstellung einer angemessenen Erschließung durch eine wei-
tere Anbindung an die nordwestlich des Plangebietes verlaufende Landesstraße 
3115 festgehalten. 
 
 
Zu 12.4:  
Erläuterung: 
 
Siehe auch Pkt. 2.1 und 3.7 dieser Vorlage 
 
Beschlussvorschlag: 
Es wird auf die Behandlung der Stellungnahmen des Regierungspräsidiums Darm-
stadt sowie des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt Dieburg verwiesen. 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 3 (1) BauGB mit Anregungen / Hinweisen  

13 Ortslandwirt Richen Stellungnahme vom 28.04.2020 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 
 
 

 
 
 
Zu 13.1:  
Erläuterung: 
Siehe auch die Pkt. 2.1, 3.7 und 9.1 dieser Vorlage 
 
Beschlussvorschlag: 
Es wird auf die Behandlung der Stellungnahmen des Regierungspräsidiums Darm-
stadt, des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt Dieburg sowie der Natur-
schutzvereinigungen verwiesen. 
 
 
 
 
 

  

13.1 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 3 (1) BauGB mit Anregungen / Hinweisen  

13 Ortslandwirt Richen Stellungnahme vom 28.04.2020 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 
 
 

 
Zu 13.2:  
Erläuterung: 
Die gewählte Straßenführung stellt unter der Zielsetzung, eine Anbindung zwischen 
dem bestehenden Gewerbegebiet und der Landesstraße herzustellen und gleichzei-
tig die geplanten gewerblichen Bauflächen zu erschließen, eine möglichst gradlinige 
und flächensparende Verbindung dar., die zu großen Teilen bereits auf einem befes-
tigten Feldweg verläuft. 
Eine Verschiebung nach Nordosten hätte zudem den Nachteil, dass die Trasse nä-
her an die im wirksamen Flächennutzungsplan dargestellten geplanten Wohnbauflä-
chen in Richen bzw. die hier bereits bestehende Bebauung heranrücken würde, was 
zu direkten Immissionskonflikten führen würde. 
 
Auch gilt es zu berücksichtigen, dass weitere Straßenanschlüsse direkt an die B 45 
nicht möglich sind und auch bei einer geplanten neuen Anbindung an die Landes-
straße aus verkehrstechnischen Gründen der neue Knotenpunkt nicht in unmittelba-
rer Nähe zum Semder Kreuz errichtet werden kann. 
Im Rahmen der Abwägung wird deshalb an der gewählten Trassenführung festge-
halten.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen bedingen keine Änderung der Planung. Mit Blick auf die Zielset-
zung, dem Anschluss an die L 3115 herzustellen, den verkehrstechnischen Vorga-
ben sowie den nördlich der geplanten Trasse bestehenden und geplanten Wohnnut-
zungen wird im Rahmen der Abwägung an der im Planbild dargestellten Trassenfüh-
rung festgehalten. 
 
 
 
Zu 13.3:  
Erläuterung: 
Grundsätzlich wird versucht, eine Kompensation zu Lasten hochwertiger landwirt-
schaftlicher Böden zu vermeiden und stattdessen beispielsweise Forstflächen heran-
zuziehen. 
Allerdings ist auch anzumerken, dass dies nicht in jedem Fall möglich ist. So ist bei-
spielsweise ein Ausgleich wie bei dem Verlust von Flächen für Offenlandarten wie 
die Feldlerche innerhalb oder am Rande von landwirtschaftlichen Kulturen zwecks 
Anlage eines Blühstreifens aus Gründen des Artenschutzes erforderlich.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen bedingen keine Änderung der Planung, da grundsätzlich versucht 
wird, eine Kompensation zu Lasten hochwertiger landwirtschaftlicher Böden zu ver-
meiden und stattdessen beispielsweise Forstflächen heranzuziehen. 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 3 (1) BauGB mit Anregungen / Hinweisen  

14 Stellv. Ortslandwirtin Semd Stellungnahme vom 28.04.2020 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 
 
 
 

Zu 14.1:  
Erläuterung: 
Siehe auch die Pkt. 2.1, 3.7 und 9.1 dieser Vorlage 
 
Beschlussvorschlag: 
Es wird auf die Behandlung der Stellungnahmen des Regierungspräsidiums Darm-
stadt, des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt Dieburg sowie der Natur-
schutzvereinigungen verwiesen. 
 
 
Zu 14.2:  
Erläuterung: 
Siehe Pkt. 10.7 bis 10.11 dieser Vorlage 
 
Beschlussvorschlag: 
Es wird auf die Behandlung der Stellungnahmen HGON verwiesen. 
 
 
Zu 14.3:  
Erläuterung: 
Der Entwurf der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes trifft für das dargestellte 
geplante Gewerbegebiet zudem eine Darstellung als „Fläche mit Nutzungsbeschrän-
kungen“. Dies erfolgt in erster Linie mit Blick auf die weiter nördlich gelegenen im 
Flächennutzungsplan dargestellten geplanten bzw. bereits bestehenden Wohnbau-
flächen.  
Allerdings ist davon auszugehen, dass kein Immissionskonflikt zwischen der geplan-
ten gewerblichen Nutzung und den angrenzenden landwirtschaftlich intensiv genutz-
ten Ackerflächen gegeben ist, da keine industrielle Nutzung der Flächen erfolgen 
wird. 
Eine konkrete Ausgestaltung der gewerblich zulässigen Nutzungen erfolgt erst auf 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen bedingen keine Änderung der Planung. 
Es wird auf das nachfolgende Bebauungsplanverfahren verwiesen. 
 
 
Zu 14.4:  
Erläuterung: 
Der Bestandsschutz der bestehenden landwirtschaftlichen Betriebe wird nicht tan-
giert. 
weiter siehe nächste Seite 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 3 (1) BauGB mit Anregungen / Hinweisen  

14 Stellv. Ortslandwirtin Semd Stellungnahme vom 28.04.2020 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 
 
 

 
Zu 14.4:  
Erläuterung: 
Ein Konflikt zu den dargestellten Gewerbeflächen bzw. Gewerbegebiet ist nicht er-
kennbar. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen bedingen keine Änderung der Planung, da der Bestandschutz der 
bestehenden landwirtschaftlichen Betriebe auch vor dem Hintergrund der geplanten 
gewerblichen Nutzung gegeben ist.  
 
 
 
Zu 14.5:  
Erläuterung: 
Die Darstellung einer Grünfläche – Parkanlage erfolgt im Zusammenhang und in Er-
gänzung der Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplanes, der von Osten 
her im Bereich der Nordspange beginnend die Entwicklung eines grünen Bandes zu-
nächst in westlicher und dann in nördlicher Richtung hin vorsieht.  
Dieser Grünzug ist dabei nicht nur als „Puffer“ zu den geplanten bzw. bestehenden 
gewerblichen und landwirtschaftlichen Nutzungen zu sehen, sondern soll auch eine 
Erholungsfunktion für die angrenzenden bestehenden und geplanten Wohnbauge-
biet übernehmen. Beispielsweise durch die Aufnahme von Spielflächen, die Ausge-
staltung von Parkflächen oder die Integration von örtlichen und überörtlichen Radwe-
gen, usw…. 
Die letztendliche Ausgestaltung, insbesondere der Übergangsbereiche zu landwirt-
schaftlichen Flächen, bleibt der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung bzw. 
letztlich der Ausführungsplanung überlassen. 
Ein Immissionskonflikt zwischen der geplanten Grünfläche und deren Nutzung mit 
den angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen wird nicht gesehen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen bedingen keine Änderung der Planung, da die landwirtschaftliche 
Nutzung auch vor dem Hintergrund der geplanten Grünanlage gegeben ist.  
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Teil C    Stellungnahmen nach § 3 (1) BauGB mit Anregungen / Hinweisen  

14 Stellv. Ortslandwirtin Semd Stellungnahme vom 28.04.2020 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 
 

 
 
Zu 14.6:  
Erläuterung: 
Siehe Pkt. 13.3 dieser Vorlage 
Zu den genannten 30 ha Ausgleich ist wie bereits unter Pkt. 3.4 ausgeführt anzumer-
ken, dass er Landschaftsplan 2001 damals die gesamten gemäß Regionalplan 2010 
als Siedlungsbereich- Zuwachs ausgewiesenen Flächen westlich der Bahn-trasse 
(Bebauungsplan „Nordspange/Willy-Brandt-Anlage) bis hin zur L 3115 beurteilte und 
so einen Wert von 30 ha für Ausgleichsmaßnahmen benannte.  
Es ist jedoch klarzustellen, dass der 2. Änderungsplan nur eine Gewerbliche Bauflä-
che bzw. ein Gewerbegebiet mit ca. 3 ha darstellt.  
Im Rahmen des nachfolgenden Bebauungsplanverfahrens ist dann, abhängig von 
den überplanten Flächen und den Planfestsetzungen, auch über den Ausgleich der 
planungsrechtlich ermöglichten Eingriffe in Natur und Landschaft zu entscheiden. Im 
Rahmen dieses Verfahrens wird dabei auch die Möglichkeit einer Kompensation 
über die Inanspruchnahme anderer Flächen z.B. von Waldflächen oder des Öko-
punktekontos der Stadt zu prüfen sein. Eine abschließende Entscheidung kann erst 
im nachfolgenden Bebauungsplanverfahren im Zusammenhangmit der dann vorlie-
genden Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung getroffen werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Hinsichtlich der Kompensation 
der durch die Planung ermöglichten Eingriffe in Natur und Landschaft ist auf das 
nachfolgende Bebauungsplanverfahren zu verweisen. 
 
 
 
Zu 14.7:  
Erläuterung: 
Über eine Inanspruchnahme weiterer landwirtschaftlicher Flächen im Zusammen-
hang mit der städtebaulichen Entwicklung von Groß-Umstadt wird unter Berücksichti-
gung der gesetzlichen und planungsrechtlichen Vorgaben im Rahmen der Planungs-
hoheit der Stadt und in Abwägung aller öffentlicher und privaten Belange zu ent-
schieden.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen; ein Änderungsbedarf für die Pla-
nung ergibt sich daraus allerdings nicht.  
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Teil C    Stellungnahmen nach § 3 (1) BauGB mit Anregungen / Hinweisen  

14 Stellv. Ortslandwirtin Semd Stellungnahme vom 28.04.2020 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 14.8:  
Erläuterung: 
Die Ausführungen werden für die weitere Erarbeitung des Umweltberichtes und ab-
gestuft entsprechend der vorliegenden Planungsebene zur Kenntnis genommen. Im 
nachfolgenden Verfahren erfolgt dann i.d.R. eine weitergehende differenzierte Be-
trachtung im Rahmen der Erstellung des Umweltberichtes zum Bebauungsplan.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Erstellung 
des Umweltberichtes entsprechend der vorliegenden Planungsebene berücksichtigt 
 
 
Zu 14.9:  
Erläuterung: 
Die überplanten Flächen sind zum Teil bereits an den von der Stadt beauftragten Er-
schließungsträger verkauft worden.  
Zudem ist anzumerken, dass diese Flächen sich im Eigentum bzw. Nutzung ver-
schiedener Landwirte befanden bzw. noch befinden und eine unmittelbare Existenz-
gefährdung eines einzelnen Betriebes im Zusammenhang mit der vorliegenden Pla-
nung nicht gegeben ist. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen; ein Änderungsbedarf für die Pla-
nung ergibt sich daraus allerdings nicht.  
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Teil D    Stellungnahmen nach § 3 (1) BauGB mit Anregungen / Hinweisen  

1 Bürger 1 Schreiben vom 12.11.2020 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
Zu 1.1:  
Erläuterung: 
Der Bürger ist Eigentümer von Flurstücken, die unmittelbar nördlich an die geplante 
Erschließungsstraße angrenzen. Die o.g. Flurstücke werden dabei nicht direkt über-
plant.  
Der Entwurf des 2. Änderungsplanes sieht derzeit vor, die in diesem Bereich vorhan-
dene Wegeparzelle zu nutzen und für die notwendigen Straßenflächen die weiter 
südlich gelegenen Flurstücke in Anspruch zu nehmen.  
Änderungen sind allerdings im Rahmen des nachfolgenden Planverfahrens möglich, 
da der Flächennutzungsplan nicht parzellenscharf ist. 
 
Mit Ausnahme eines Teilstückes im Südwesten des Plangebietes verläuft die ge-
plante Erschließungsstraße im Bereich der hier bereits bestehenden und als Wirt-
schaftsweg genutzten Wegeparzelle und berücksichtigt somit die hier vorhandenen 
Ackerschläge.  
Allerdings ist zu konstatieren, dass die Trennwirkung durch die geplante Trasse grö-
ßer sein wird und in diesem Zusammenhang ggf. auch neue Wendewege oder Zu-
fahrten errichtet werden müssen. Diesbezüglich ist jedoch auf die nachfolgende Be-
bauungsplanebene zu verweisen, in welcher auf der Grundlage konkreterer Planun-
gen die Flächeninanspruchnahme und Betroffenheit im Einzelnen weiter benannt 
und berücksichtigt werden kann.  
Im Rahmen der Abwägung wird der geplanten Zielsetzung zur Schaffung von ge-
werblichen Bauflächen bzw. Gewerbegebieten und der vorgesehenen Erschlie-
ßungstrasse auf Ebene der Flächennutzungsplanung Vorrang eingeräumt vor den 
genannten landwirtschaftlichen Belangen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen bedingen keine Änderung der Planung. 
 
 
Zu 1.2:  
Erläuterung: 
Siehe Pkt. 10.7 dieser Vorlage 
 
Beschlussvorschlag: 
Es wird auf die auf Behandlung der Stellungnahme des HGON verwiesen. 
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Teil D    Stellungnahmen nach § 3 (1) BauGB mit Anregungen / Hinweisen  

1 Bürger 1 Schreiben vom 12.11.2020 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
Zu 1.3:  
Erläuterung: 
Die überplanten Flächen unterliegen derzeit einer intensiven ackerbaulichen Nut-
zung. Im Rahmen des nachfolgenden Bebauungsplanverfahrens sind auch Flächen 
und Maßnahmen zum Ausgleich der ermöglichten Eingriffe sowie artenschutzrechtli-
che Ausgleichsmaßnahmen nachzuweisen bzw. umzusetzen. 
Zudem ist darauf hinzuweisen, dass ein Teil der überplanten Fläche als Grünfläche – 
Parkanlage dargestellt ist. Im Rahmen der Ausführungsplanung können dort auch 
Maßnahmen für den Artenschutz bzw. auch für Insekten umgesetzt werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen bedingen keine Änderung der Planung. 
 
 
Zu 1.4:  
Erläuterung: 
Siehe Pkt. 2.1und 9.1 dieser Vorlage 
 
Beschlussvorschlag: 
Es wird auf die Behandlung der Stellungnahmen des Regierungspräsidiums Darm-
stadt und der Naturschutzvereinigungen verwiesen. 
 
 
Zu 1.5:  
Erläuterung: 
Zum Einen ist auf die anstehende Planung zum Ausbau der B 45 zu verweisen und 
anderseits ist bei dem geplanten Anschluss an die Landesstraße auch von einer 
Überplanung bzw. Umgestaltung eines Teilabschnittes der Landesstraße bis hin zum 
Semder Kreuz auszugehen. Dabei ist mit einem wesentlichen Mehrverkehr im Stadt-
teil Richen nicht zu rechnen, da der Hauptanteil des Gewerbeverkehrs eher in Rich-
tung der B 45 zu erwarten ist. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen bedingen keine Änderung der Planung. 
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Teil D    Stellungnahmen nach § 3 (1) BauGB mit Anregungen / Hinweisen  

1 Bürger 1 Schreiben vom 12.11.2020 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.6:  
Erläuterung: 
Die aufgeführten Punkte betreffen nicht die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes 
sondern verkehrliche bzw. verkehrsbauliche Maßnahmen für die grundsätzlich Hes-
sen Mobil als Straßenverkehrsbehörde zuständig ist.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen bedingen keine Änderung der Planung. 
 
 
Zu 1.7:  
Erläuterung: 
Direkte Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktion im Zusammenhang mit 
dem geplanten Straßenbau zum Beispiel durch Reifenabrieb sind nicht erkennbar.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen bedingen keine Änderung der Planung. 
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Teil D    Stellungnahmen nach § 3 (1) BauGB mit Anregungen / Hinweisen  

1 Bürger 1 Schreiben vom 12.11.2020 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.8:  
Erläuterung: 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens bzw. der Ausführungsplanung ist zu prü-
fen, inwieweit die Zufahrt zu den verbleibenden landwirtschaftlichen Flächen über 
neue Zuwegungen erfolgen muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Es wird auf die nachfolgende Planungsebenen verwiesen. 
 
 
 
Zu 1.9:  
Erläuterung: 
Das Problem der illegalen Müllentsorgung besteht generell entlang von Straßen und 
Wegen, allerdings sind die angrenzenden Flächen davon in der Regel weniger be-
troffen als die Straßenrandflächen selbst.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen bedingen keine Änderung der Planung. 
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Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
 
 
Zu 1.10:  
Erläuterung: 
Im Rahmen der weiteren Planung ist auf den nachfolgenden Planungsebenen bis hin 
zur Ausführungsplanung sicherzustellen, dass eine Funktionsfähigkeit des verblei-
benden Drainagesystems auch in Zukunft nach erfolgtem Straßenbau gewährleistet 
wird. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen bedingen keine Änderung der Planung. 
Es wird auf die nachfolgenden Planungsebenen verwiesen. 
 
 
Zu 1.11:  
Erläuterung: 
Ein Bahnanschluss der bestehenden und geplanten gewerblichen Flächen ist in die-
sem Teil von Groß-Umstadt nicht möglich. Da aber eine verkehrliche Anbindung an 
das örtliche und überörtliche Straßennetz für die weitere gewerbliche Entwicklung er-
forderlich ist, sollte deren weitere Entwicklung auch dazu beitragen, die bestehende 
bzw. zukünftige Verkehrssituation in Groß-Umstadt zu verbessern.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen bedingen keine Änderung der Planung. 
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